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Durchdruck
Der Vertreter des Auswirtigen Amts
Prag III,
den 4.April 1945
beim Reichsprotektor
Thung
in Böhmen und Mähren
Ferarufs 60141, 77941, 77841, 64941
XXo
245/45 Prot 2 gen
Nr.
Es wird gebeten, dieses Aktenzeichen und den Sachbetreff bei weiteren
Schreiben anzugebea.
Betreff: Personalstand der verbüdeten Konsulats-
vertretungen in Prag.
e
Anlagen
Unter Bezugnahm auf die heutige Unterredung überreiche
ich anbei
1) eine kurze Üersicht über die Anschriften
der Konsulat und deren Leiter,
2)
eine familieweise Zusaumenstellung des ge-
samten Persoalbestandes unserer Verbündeten
auf Grund neester Angaben der Konsulatsleiter.
Die Zählung cfolgte nach Erwachsenen u.Kindern
u.Personal.
Auf Wunsch kan ich versuehen, die Zahl der An-
gehörigen eizelner Konsulate durch freiwillige
Auflockerungtu vermindern, doch müsste ich nach
bisherigen Efahrungen wissen, wohin man die Fa-
milien dirigiren könnte, da in den meisten Fällen
die eigene Humat versperrt oder zu weit ist.
3) Personal und ngehörige meiner Dienststelle aind
in der letztt Anlage zu 2) aufgeführt, da ich von
Staatssekrett v.Steengracht Weisung habe, die ver-
bündeten Konilate mit neiner Dienststelle zu be-
gieiten.
158 aalsene
Insgesant hande. es sich um
S5
Kious
Pussuel
N
Bei den Neut li reche ich nfr Euf den deutschfreund-
lichen portugiesischer Koul Correia.
Der Schweizerise Generalkonsul Huber hat heute auf Grund
von Inetruktionen aus Bererklärt, dass er mit seinem Konsulat in
Prag bleiben müsse. Über e Gründe sprach er sich nicht aus.
Der Schwedischeineralkonsul verlässt Prag schon in den
nächsten Tagen.
Der Spanische Keler hat mein Angebot nicht beantwortet.
An das
gez. Luckwald
Ministeramt
Hd.von Herrn Min.Rat Dr. G i s
Pre
om regang n
55



Konsularvertretungen Prags:

Kgl.Dänisches Generalkonsulat,

Leiter: Gesandter Eigil Leth

Prag III., Kleins eitner Ring 24,

Tel.: 450-64

Italienisches Generalkonsulat:

Leiter: Herzog Giuseppe Capece-

Prag III., Sporner Gasse 20,

Galeota, Generalkonsul

Tel.: 403-34, 403-38

Krcatisches Konsulat,

Leiter: Vizekonsul Dr.Dragutin

Oubelié

Prag III., Brückengasse 15,

Tel.: 431-35, 404-38, 430-37

Portugiesisches Konsulat:

Leiter: Konsul Joaquim Rodrigues

Prag VII., Kleine Winzerg.6

Correia

Tel.: 738-41

Spanisches Konsulat:

Leiter: Kanzler Emilio Beato

Prag XlI., Italienische Str.36,

Tel.: 300-59

Schwedisches Konsulat:

Leiter: Generalkonsul Löwenhard

Prag III., Fünfkiichner Pl.5

Tel.: 419-00

Schweizerischee Generalkonsul at,

Leiter: Generalkonsul Huber

Prag IV.,Burgstädter Pl.1,

Tel.: 617-72

Slowakisches Generalkongulat:

Leiter: Generelkoneul Dr.Ruži■ka

Prag XII., Hellenische Str.4,

Tel.:271-94,270-26

Ungarisches Generalkonsulat

Leiter: Generalkonsul Gyertyánfi,

Prag IIl., Fliedergasse 1,

83822

Tel.: 414-34, 404-77, 434-69.



Neutrale und Dänemark .

1. Schweiz

bleibt zurück.

2. Schweden

reist von selber ab.

3. Spanien

liess meine Aufrorderung

unbeantwortet.

4. Portugal

2 - 3 Pers. max.

wollte um Instruktionen bitten ?

5. Dänemark

wird sicher vorziehen zu

bleiben.

Se82



6. Italien.

Erwachsene

Kinder

Personal

Pamilie Bartholomei

2

“

Pontello

2

2

Heizer Francesco

t

de Lucia, Dr.

1

-

Familie Bruseschi

2

-

"

Giorgi

2

1

10

9

Personen

258s



7. Ungarn
Erwachsene
Kinder
Personal
G.K.Familie Gyertyanfi
2
V.K.
at
Rigoni (Mutter
2
E
V.K.
*
V.Csapkay
4
3
1
Herr Kelembéry
t
1
K.Graf Woraczicky
1
L.R.v. Nemeshegyi
3
Familie Lanzerits
2
Fri. Kolczwari
1
#
Szuchevich
1
Familie Varsanyi
2
Dr. Cserna
1
Frl.Seltmann
1
11
Luezk
T
Familie Marek
2
9
Nagyszombati
2
1
#
Pordany
1
"
Vladar
2
18
Gaspar
2
Beigegeben:
Obatlt. Jos. Egyhazi
25300
Hptm. Pedak
34
7
8 Personen



- 8
8.
Kroatisches Konsulat:
Fanilie W i t t n e r und Frau. Prof. Smrekar
4
1 2
Vizekonsul  u b e l i é
1
Fam. N i z e z e t e o
2
2
Frl.Prof. K o š a k
1
Fam.Juvan■ié
2
#
Oreškóyi■
2
1
#
Kostelaé
2
3
I
#
2
2
Herr
TuDQ
1
Frl.Njem■i■
1
Fam.
Tomié
2
1
1.
#
UT
2
21
HTMEBN
2
2
#
S
2
L
11
4
11
TZ
2
Herr
TAOXRTN
1
Pam
Barié
1
1
34
14
5 Person
88828



-6 -
.
Slowakisches Generalkonsulat:
Familie Gen.Konsul Dr. R u ž i ■ k a (Mutter)
2
2
#
Konsul Dr. Š m i g á ■
3
3
1
#1
Dr.Žakovi■
2
4
#
Dr.ßernát
4
1
#
B
2
2
"
Veelka
2
#
Pári■i
2
11
3
#
HBUATY
2
1
#J
ancšik
2
2
#
Barus
2
1
Priadka
2
2
11
Dani■
2
F
3
AN
2
3
#1
Jajeaj
2
2
1
UE
2
Herr
Bezák
1
"1
Klaus
1
#
Kraj■ik
i
Mu■ká
67
Orávee
a
Chrena
66
q
L
a1
Rusinek
1
H
Ben■urik
88888
1
"
Veeézý
L
Frl.
Drli■ková
L
"
Hullóvé
1
11
Litványi
L
#
Karas
L
Raj■oková
PRYERHR
*
1
PARIN
51=20=7.Rersonen



X
10. Vertretung des Auswärtigen Amts.
a) Preger Dieststelle :
Familie Ges. v. Luckwald
5
2
Kanzler Liebske
t
Familie Back
3
Frl. Buchmann
Frl. v. Gizycki
Frau Dr. Massauer
Frl. Wimmers
N
Dr. Urban
e
Frl. Dr. Ganssmüller
-
Familie Nedwig
Frau Linke
HN
Herr Yeber
1
1
Pamilie des Fahrers
2
2
22
3
2
b) Angehörige der Zentrele Berlin
Familie Patzak
2
1
1
Thielebeule
L
E
4
Pache
NC
11
Gerstberger
1
Summa:
29
8
2
28827



b
Der Vertreter des Auswärtigen Amts
Prag III, den 19. März 1945.
beim Reichsprotektor
Thungasse 18
in Böhmen und Mähren
Fernrufs 601-41, 779-41, 77841, 64941-
Nr....104/4.5..g.
Gre
Es wird gebeten, dieses Aktenzeichen und den Sachbetreff bei weiteren
Schreiben anzugeben.
H
Im Anschluss an mein Schreiben vom
-
28. Februar d.J. - Nr. 7l/45 g.
Betr.: Richtlinien für den Fall von
Feindbedrohung;
Konsularkorps.
dOB
20
Personen.
Meine vertrauliche Umfrage bei den Konsulatsleitern hat
für den Fall einer Verlagerung aus Prag die Notwendigkeit der Vor-
sorge für die folgende Personenzahl ergeben:
I. Verbündete einschl. Angehörigen des Auswärtigen Amts:
Erwachsene
Kinder
Bedienstete
1)
Italien
9
6
2M
Slowakei
51
21
7
Ungarn
30
7
8
4
Kroatien
BEOE9
32
16
6
5
Vertretung A.A,
Do
P
Prag, einschl.
Zentrale A.A.,Berlin
28
NO
8
2
150
58
23
d.h. Summa: 23l Personen
Bei Unterstützung mit Treibstoff
können hiervon in eigenen Pkw's
fahren (genügend Benzin aus ei-
nem staatlichen Depot haben mur
die Kroaten) .........
61
I1
bleiben
170 Personen zu I.
II. Neutrale einschl. Schweiz:
C1
Spanien
Beförderung in eigenen Pkw's
Portugal
3) Schweden
5
LoW
4 Schweiz
15
2
AS
20
2
12
d.h.
34 Personen
davon in eigenen Pkw's
8
11
bleiben
26 Personen zu II.
III. Besetztes Gebiet:
-
1) Dänemark
Beförderung in eigenem Pkw.
An
Es
das Ministeramt
des Deutschen Staatsministeriums
für Böhmen und Mähren
z.Hd. von Herrn Ministerialrat Dr.
Gie s
5822a
SS-Standartenführer F i s c h e r
die Abteilung I 2 des Deutschen Staatsministeriums
für Böhmen und Mähren
z.Hd. von Herrn Oberregierungsrat U r ba n u s
- je besonders
in
Prag
-
a 
8bst/-l-xm
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Es kommen alsoin Frage für
Abtransport durch Eisenbahn (170 † 26) …….. rund 200 Personen
#1
mit zusätzlichem Benzin
in eigenen Pkw's ........
Gepäck.
Da nicht nur persönliche Habe, sondern in allen Einzel-
fällen auch Kanzleimaterial in Frage kommt, soweit darüber nicht
bereits anderweitig disponiert ist, so wird notwendig sein
der Rauminhalt von je l LKW für jede Vertretung; der etwa über-
schüssige Raum bei kleinen Vertretungen muss bei den grösseren
aushelfen.
0
Zeitpunkt.
Eine grössere Anzahl von Angehörigen insbesondere des
Slowakischen Generalkonsulats, ebenso auch die Schweden, sind
I nach den letzten Luftüberfall in Ausweichquartieren in der Um-
 gegend von Prag, insbesondere in Dobschichowitz, untergekommen.
Aus diesem Grunde bitte ich um -rechtzeitige Bekanntgabe des An-
laufens der notwendigen Massnahmen für Personen- bezw. Gepäck-
abholung. Als Treffpunkt kommen die nachstehend genannten Gebäu-
gerde der einzelnen Vertretungen in Frage:
Fernruf
1)
Italien
Prag
III., Spornergasse 20
40 334
40 338
Slowakei
11
XII.,
Hellenische Str.4
27 194
27 026
Ungarn
11
III.,
Fliedergasse 1
41 434
4)
Kroatien
'ii
IiI., Brückengasse 15
43 135
5)
Deutsche Dienstd-
le des A.A.
11
III., Thungasse 18
093/K1.4107, 4102
6)
Spanien
11
XII., ItalienisceStr.38
30 0559
7
Portugal
11
VII., Kl.Winzergasse 6
73 841
8
Schweden
=
III., Fünfkirchengasse 5
41 900
9
Schweiz
11
IV.,Burgstädter Platz 1
61 772
10) Dänemark
11
III.,Kleinseitner Ring
24
45 064
Ziel.
Ich bitte um Mitteilung auch des voraussichtlichen
Ziels der Verlagerung, damit ich dem Auswärtigen Amt umgehend
berichten kann, falls seitens der Abteilung Protokoll zusätzli-
che Massnahmen notwendig erachtet werden sollten.
Luffweed
gee
52386
Ont ei dar anr
Lonzen rist
Maro Lch mfa but prSal



Der Deutsche Staatsminister
17. März 1945.
Fernsprechanschluß Prag 093
I 2 - 7688/284 g a
etaebnim
20 MRZ. 1945
094
Nr.
Eing.:
SON
Geheim
Es wird gebeten, dieses Geschältszeichen und
en
saapen
Gegenstand bei weiteren
Schreiben anzugel
HOJELONM
Sagaopen
 Mo B 
T9T
Schnellbrief
tte
a (.s
isbned metetanetbed nedotlimetiö
ENO
tereta
Bgeu-
Betr.: Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung;
hier: Förderung der freiwilligen Abwanderung westlich
der March.
Bezug: Erlaß vom 9. Februar 1945 -I 2 - 7688/100 g-.
Im Gebiet westlich der March wird im Einvernehmen mit den zustän-
digen Dienstste
freiwillige Abwanderung aller Per-
sonen, mit Ausnahme der Angehörigen von "leitenden und führenden"
Personen, ab sofort ebenso
gefördert wie im Gebiet ostwärts der
March. Der Personenkreis ist der gleiche: alte oder gebrechliche Per-
sonen, werdende Mütter und Mütter mit Kleinkindern (bis zu lo Jahren)
die nicht im Arbeitseinsatz stehen und die Möglichkeit haben, bei
Verwandten oder Bekannten andernorts unterzukommen. Für die Abwande-
rung können zusätzliche Verkehrsmittel nicht zur Verfügung gestellt
werden.
Bei der Abwanderung, für die kein akuter Anlaß vorliegt, ist im Inter
esse der Abwandernden selbst und mit Rücksicht auf den geringen nor-
malen Transportraum der Eisenbahn folgendes Verfahren einzuhalten:
1.) Um unnötiges Warten oder gar Schlangenstehen zu verhindern, sind
die Abwanderungswilligen in nachstehender Reihenfolge aufzurufen
und Anträge auf Abreisebescheinigungen in eben dieser Reihefolge
zu genehmigen:
a) alle
28827
118-1-458.b.w!
117



2OV
a) alle über 60 Jahre alten Personen,
imetesl2 edastue0 1e0
b
alle Gebrechlichen,
LSA
bnu aamdo8n0l
werdende Mütter, die mindestens 6 Monate schwanger sind,
Frauen mit Kindern unter 1 Jahr,
e) Frauen mit Kindern zwischen 1-2 Jahren,
f)
Frauen mit Kindern zwischen 2-4 Jahren,
8
Frauen mit Kindern zwischen 4-i0 Jahren,
h) werdende Mütter, die weniger als 6 Monate schwanger sind.
2.) Soweit es sich um Angehörige von öffentlichen Bediensteten handelt,
sind Anträge auf Reisebescheinigungen über den Behörden- (Dienst-
stellen-) Leiter zu leiten. Die Behörden- (Dienststellen-)Leiter
sind verantwortlich, daß die Voraussetzungen der Abwanderung gege-
ben sind und die Reihenfolge von Ziffer l) eingehalten wird.
3.) Die für die Abreise erforderliche Reisebescheinigung erteilt aus-
schließlich der Bezirkshauptmann (Oberbürgermeister) - Reichs-
auftragsverwaltung. Die bisher ebenfalls erforderliche bahnamtli-
che Reisegenehmigung fällt weg.
gez. Frank
Beglaubigt
Hohmauber
Angestellte
-ebnawda eth ri
108
fdoln let
Mimmik: t Jstrita m herm hi han b dnauk,
Yow
rato
BoT
bcbabfribra brabty wid
 t. b Jsfmam.
netfaduante
bute a
sedteW aegttöono mu (.
eglotedtel zeaeib
E0C
epe3
t8 g 
/L
8
445.
Sn
ofle (s
52385
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Abteilungen (einschließlich zugeordnete Dienststellen)

Oberlandräte - Inspekteure

Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium

Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium

Befehlshaber der Ordnungspolizei

Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

Beauftragter des Reichskommissars für die Festigung Deutschen

Volkstums

Beauftragter des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren

für den Stellungsbau

Generalreferent für den überörtlichen Luftschutz

Leitstelle Ost

Deutsche Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbehörden

Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn

(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit

Reichsauftragsverwaltung)

Oberfinanzpräsident

Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag

.Kurator der deutschen Technischen Hochschule Brünn

Nachrichtlich:

Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren

Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren

Heeresgruppe Mitte

Heeresgruppe Süd

Wehrmachtbevollmächtigter beim Deutschen Staatsminister für Böhmen

und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Befehlshaber der Waffen-SS Böhmen und Mähren

Verbindungsführer des Höheren Reichsarbeitsdienstführers beim

Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren

Vertreter des Auswärtigen Amts beim Reichsprotektor in Böhmen und

Mähren

OT-Einsatzgruppe "Brugmann." vII

(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)



2r
Der Deutsche Staatsminister
PragIV.den 14 März 1945
Fernsprechanschluß Prag 093
für Böhmen und Mähren
094
Nr. I 2 = 7688/235 g
Es wird gebeten, dieses Guschältszeichan und den
Geheim
Gegenstand bei weiteren Schreiben anzugeben.
Konten der Obarkasse:
Postsparkassenkonto Nr. 98.500 und Girokonto hel
der Nationalhank für Böhmen und Mähran in Prag.
inlsteramt
Eing.: 20, MRZ.1945
An
die Landespräsidenten in Prag und Brümm
Reichsauftragsverwaltung
(mit Überdrucken für die Bezirkshauptmänner (Leiter
der Städte mit eigenem Statut) - Reichsauftrags-
verwaltung)
Nachrichtlich an:
die Abteilungen
die Oberlandräte - Inspekteure
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
(mit Überdrucken)
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
Betr.: Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung;
hier: Reisebescheinigungen für die freiwillige
Abwanderung der deutschen Bevölkerung gemäß
Ziffer 12 a der Richtlinien.
Im Einvernehmen mit der Parteiverbindungsstelle in Böhmen
und Mähren wird folgendes bestimmt:
Reisebescheinigungen in den Gebieten, aus denen die frei-
willige Abwanderung gefördert wird, zur Zeit im Gebiet
ostwärts der March, stellen ausschließlich die Bezirks-
hauptmänner (Oberbürgermeister) - Reichsauftragsverwaltung
nach dem beigefügten Muster aus. Die bisher außerdem noch
erforderliche Reisegenehmigung, die von den Eisenbahn-
direktionen und den Verkehrsämtern erteilt wurde, entfällt.
Ich bemerke ausdrücklich, daß die Reisebescheini-
gungen nur für solche deutsche Personen ausgestellt werden
dürfen, deren Abwanderung gemäß Ziffer l2 a der Richtlinien
gefördert werden kann. Über die ausgestellten Reise-
bescheinigungen ist ein fortlaufendes Verzeichnis zu führen.
gez. Fran k
Beglaubigt
Hohmasker
Angestellte
∴M.q
117
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Reisebescheinigung

Der (Die) .... . .

wohnhaft in . .

(Straße)

(Bezirk)

ist berechtigt, eine Fahrkarte von

nach . .. . ..

. . zu lösen.

(ort)

den

Siegel

Der Bezirkshauptmann

(Oberbürgermeister)-RAV



Geheig

Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung

Obwohl eine Feindbedrohung im Protektorat zur Zeit nicht aktuell

ist, muß jeder an verantwortlicher Stelle stehende Bedienstete

der zivilen Verwaltung schon jetzt wissen, welche sachlichen Auf-

gaben und persönlichen Pflichten ihm und seinen Untergebenen in

diesem Falle obliegen. Ich gebe vorsorglich folgende Richtlinien:

1)

Auch wenn das Protektorat ganz oder teilweise Operationsgebiet

werden sollte, bleibt die zivile Verwaltung in vollem Umfange be-

stehen. An der normalen Zuständigkeit und Unterstellung sowohl der

Reichsbehörden wie der autonomen Dienststellen ändert sich nichts.

Nur in den Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Oberbe-

fehlshaber im Benehmen mit mir bestimmt, sind die oberen militä-

rischen Kommandobehörden befugt, zur Durchführung ihres Kampfauf-

trages zivilen Dienststellen unmittelbar Weisungen zu geben. Als

Kampfzone gilt in der Regel ein Gefechtsstreifen von 20 bis 30 km

Tiefe.

2)

Im Operationsgebiet, vor allem aber in der Kampfzone haben alle

zivilen Dienststellen engste Pühlung mit den militärischen Dienst-

stellen zu halten. Oberster Grundsatz aller Dienststellen ist, die

Schlagkraft der kämpfenden Truppe zu erhöhen. Meinungsverschieden-

heiten sind kameradschaftlich und örtlich auszugleichen. In Zwei-

felsfällen ist meine Entscheidung auf kürzestem Wege einzuholen.

3) Auf Seiten der Wehrmacht gehen nach einem Befehl des Chefs des OKW

(x

die Befehlsbefugnisse des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlsha-

bers im Wehrkreis Böhmen und Mähren nur in der Kampfzone auf das

Oberkommando der Heeresgruppe über; im sonstigen Operationsgebiet

bleibt die Zuständigkeit des Wehrmachtbevolimächtigten und der ihm

nachgeordneten Dienststellen unberührt .

4) Zur Information der in das Protektorat verlegten Truppeneinheiten

ist das anliegende Truppenmerkblatt zu verwenden, dessen Grundsätze

auch im Operationsgebiet Geltung behalten. Eigenmächtige und will-

x) Fernschreiben Nr. 08 vom 2.2.1945
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kürliche Maßnahmen sind hiernach der Truppe strengstens unter-

sagt. Nach einem Befehl des OKw

xx)

ist die eigenmächtige Be-

schlagnahme von zivilen Fahrzeugen jeder Art durcn aie Feld-

truppe auch im Kampfgebiet verboten. Zur Aufrechterhaltung einer

geordneten Verwaltung und damit zugleich im Interesse der Trup-

pe ist striktest darauf zu achten, daß Eingriffe dritter Stel-

len in die reichseigene und autonome Verwaltung unterbleiben.

5) Um eine enge Verbindung zwischen ziviler Verwaltung und Feld-

truppe zu gewährleisten, werde ich fallweise Verbindungsführer

zu den oberen militärischen Kommandobehörden der Peldtruppe be-

stellen

6)

Für den Stellungsbau ist auch im Operationsgebiet der "Beauftrag

te des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren für den

Stellungsbau" Oberlandrat-Inspekteur Dr. Eckoldt in Proßnitz

nach Maßgabe der bekannten Führerentscheidung

x)

zuständig.

7)

Im Rahmen der zivilen Verwaltung setzt im Operationsgebiet auch

die autonome Verwaltung ihre Tätigkeit auf der bisherigen Grund-

lage fort. Die Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung liegt

weiterhin ausschließlich bei mir und den von mir beauftragten

Organen.

8) In der Kampfzone und gegebenenfalls im angrenzenden Operations-

gebiet werden die männlichen deutschen Behördenbediensteten zum

Deutschen Volkssturm einberufen. Zur Aufrechterhaltung einer Not-

verwaltung verbleiben jedoch die doppelt uk gestellten Bedienste-

ten im Behördendienst. Hinzu treten die für die Notverwaltung

völlig unentbehrlichen weiblichen Bediensteten. Mit diesen Kräf-

ten haben die Behördenleiter die für die Bedürfnisse der Feld-

truppe und der verbliebenen Bevölkerung unerläßlichen Verwal -

tungsgeschäfte zu erledigen, bis für die Behörde Räumungsbefehl

erteilt wird. Nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Zer-

störungsmaßnahmen (vgl. unter Ziff.ll) sind die weiblichen Be-

diensteten in rückwärtiges Gebiet in Marsch zu setzen. Die männ-

x) vom 28.1.1945

x) vom 26.12.1944
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lichen Kräfte treten zum Deutschen Volkssturm bezw. zur kämp-

fenden Truppe, indem sie sich dem nächsterreichbaren Einheits-

führer oder Kampfkommandanten zur Verfügung stellen. Armbinden

und Soldbücher des Deutschen Volkssturms sind bereitzuhalten.

9) Der Räumungsbefehl (Ziff.8) wird nur von mir oder - falls ich

nicht erreichbar bin - von dem zuständigen Oberlandrat - In-

spekteur erteilt.

l0) Ich behalte mir vor, jene wenigen Behördenbediensteten nament-

lich zu bezeichnen, denen als Schlüsselkräften vor oder nach

Einstellung der Notverwaltung von mir ein neuer Einsatz be-

fohlen wird.

11)

Die im innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung

durchzuführenden Massnahmen zur Auflockerung, Räumung,

Lähmung und Zerstörung (ARLZ-Massnahmen) werden in Kürze

bekanntgegeben. Sie werden, soweit es sich um Lähmung und

Zerstörung handelt, in der Kampfzone vom Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe ausgelöst. Der Vollzug von ARLZ-Massnahmen

für Wirtsohaft (einschliesslich Rüstungsindustrie), Ernährung

und Landwirtsohaft, Verkehr, Post, Erweiterte Kinderland-

versohickung und Rundfunksendeanlagen erfolgt nach Massgabe

von Sonderregelungen. Soweit die Behörden der allgemeinen

und inneren Verwaltung hierbei planungsgemäß eingeschaltet

sind, ergeht entsprechende Weisung.

12) Hinsichtlich der freiwilligen Abwanderung der deutschen

Zivilbevölkerung gilt folgendes:

a) Im Gebiet ostwärts der Marchlinie (Linie Göding -

Ungarisch Hradisch - Kremsier - Olmütz einschließlich

dieser Städte) ist bereits jetzt im Einvernehmen mit

den zuständigen Parteidienststellen die freiwillige

Abwanderung insoweit zu fördern, als es'sich um alte

oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und

Mütter mit Kleinkindern (bis zu lo Jahren) handelt,

die nicht im Arbeitseinsatz stehen und die Möglichkeit

haben, bei Verwandten oder Bekannten anderenorts

unterzukommen.

b) Westlich der Marchlinie wird der freiwilligen

Abwanderung
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Abwanderung des zu a) genannten Personenkreises nichts

in den Weg gelegt. Ausgenommen sind jedoch Angehörige

von führenden oder leitenden Personen. Die Rückführung

dieser Angehörigen erfolgt erst im Rahmen einer

befohlenen Evakuierung.

13)

Hinsichtlich der Evakuierung der deutschen Zivilbevölke-

rung gilt folgendes:

Ob und wann die verbliebene deutsche Bevölkerung - mit

Ausnahme der kampffähigen Männer zwischen dem l6. und

60. Jahr, jedoch unter Einbeziehung der von mir bestimm-

ten Pach- und Schlüsselkräfte - zu evakuieren ist,

wird nach Fühlungnahme mit den beteiligten Gauleitern

von mir angeordnet. Die Durchführung der Evakuierung

obliegt den zuständigen Parteidienststellen. Die Mit-

wirkung der zivilen Verwaltung (Bereitstellung von

Transportmitteln, Unterkünften, Ver flegung, ärztlicher

Versorgung u.a.) wird von der "Leitstelle Ost" ge-

steuert, welche die grundsätzlichen Weisungen über

SS-Standartenführer Fischer in seiner Eigenschaft als

Stabsführer des Beauftragten des Reichskommissars

für die Festigung deutschen Volktstums erhält. Den

Aufnahmeraum für die zu evakuierende Bevölkerung werde

ich jeweils bekanntgeben.

14

Eine Evakuierung von Protektoratsangehörigen ist

- abgesehen von bestimmten Fach- und Schlüsselkräften

der Rüstungsindustrie und Kräften der autonomen Polizei -

nicht in Aussicht genommen. Dagegen kann nach beendeter

Evakuierung der deutschen Bevölkerung die freiwillige

Abwanderung der Protektoratsangehörigen geduldet und

in geeigneten Fällen gefördert werden. Tschechische

Aktivisten (VAD, Jugendkuratorium usw.) und solche

reichstreue tschechische Bedienstete, die sich inner-

halb der Notverwaltung bewährt haben, können die Zu-

sicherung erhalten, daß sie zu gegebener Zeit rückgeführt

werden.

15)
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15)

Die Evakuierung aus den Festungen im Protektorat

(vorläufig Brünn und Olmütz) wird besonders geregelt.

16)

Die Arbeit der Sicherungskommissionen

x)

ist über-

wiegend abgeschlossen. Inwieweit das an sich nur für

den Fall innerer Unruhen vorgesehene Stützpunkt- und

Betreuungssystem auch bei Feindannäherung zur Samm-

lung der deutschen Bevölkerung oder - bei überraschen-

dem Feindeinbruch - zu deren vorläufigem Schutz ver-

wendbar ist, wird noch bekanntgegeben.

Prag, den 9. Februar 1945.

loong

Deutscher Staatsminister

für Böhmen und Mähren

x) Erlaß v. 13.12.1944 - St.M. 625/44 gRs und

v. 27. 1.1945 - St.M. 20/45/625/44 g
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NurfürdenDienstgebrauch!

TRUPPENMERKBLATT

für den Aufenthalt im Protektorat Böhmen und Mähren

Jeder Kommandeur einer in das Protektorat verlegten Truppeneinheit hat, um eine Schädigung von

Reichsinteressen aus Unkenntnis der politischen Zusammenhänge in Böhmen und Mähren zu ver-

meiden, folgendes zur Kenntnis zu nehmen und bei der Befehlsgebung an die Truppe zu berück-

sichtigen:

1. Böhmen und Mähren — uraltes Reichsland - ist 1939 auf friedlichem Wege Bestandteil des

Großdeutschen Reiches geworden und dementsprechend Inl an d. Der Führer hat dem Protek-

torat eine autonome Verwaltung zugestanden, deren Anordnungen für Deutsche und Tschechen in

gleicher Weise verbindlich sind.

2. Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung und oberste Steuerung der reichseigenen Verwal-

tungliegenbeim Deutschen StaatsministerfürBöhmenundMähren (Dienst-

sitz: Prag, Czerninpalais, Tel. 093). Oberster Vertreter der Wehrmacht im Protektorat ist der

Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen

u n d M ä h r e n (Dienstsitz; Prag, Platz der Wehrmacht, Tel. 098).

3. Die a u t o n o m e Verwaltung gliedert sich im wesentlichen wie folgt:

Staatspräsident,

8 Ministerien,

Landesbehörde Böhmen in Prag und Landesbehörde Mähren in Brünn.

Bezirksbehörden.

An der Spitze der Landesbehörde steht der Landespräsident. (Ständiger Vertreter: Der deutsche

Landesvizepräsident). Leiter der Bezirksbehörde, deren Gebietsbereich ungefähr dem eines Land-

rats im übrigen Reichsgebiet entspricht, ist der Bezirkshauptmann, der Deutscher oder Tscheche

sein kann. Die deutschen Belange innerhalb der autonomen Verwaltung werden in Form der

Reichsauftragsverwaltung von deutschen Beamten wahrgenommen. Daneben stehen die Ober-

landräte in Pilsen, Budweis, Königgrätz, Iglau, Brünn und Mährisch-Ostrau als unmittelbare

Inspekteure des Deutschen Staatsministers.

4.Das Protektorat gehört auch zoll- und währungsmäßig zum Inland und bildet einen äußerst

wichtigen Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft. Auf dem Gebiet

der Wirtschaft und Ernährung gelten entsprechende Kriegsbestimmungen wie im übrigen Reichs-

gebiet. Schleich- und Schwarzhandel werden unnachsichtlich bestraft. Eingriffe in das Wirtschafts-

leben gefährden die Höchstleistung des Protektorats für die deutsche Rüstung und haben daher

unter allen Umständen zu unterbleiben.
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5. Die T s c h e c h e n sind als Protektoratsangehörige Inländer besonderer Art und haben im wesent-

lichen dieselben Rechte und Pflichten wie deutsche Staatsangehörige. Die tschechische Bevölke-

rung arbeitet fleißig für die deutsche Kriegswirtschaft, steht aber politisch stärkstens unter dem

Einfluß des Feindes. Letzterer Tatsache muß im Umgang mit jedem Tschechen stets Rechnung

getragen werden, auch wenn er einen rein deutschen Familiennamen trägt, die deutsche Sprache

fließend beherrscht und sich loyal gibt. Mißtrauen und stärkste Zurückhaltung gegenüber der

tschechischen Bevölkerung, vor allem Frauen und Mädchen gegenüber, sind deshalb geboten.

Anderseits ist Überheblichkeit fehl am Platze.

6. Gemäß Führerbefehl ist die Verbringung von Kriegs g ef an genen und fremdvölkischem

Wehrmachtgefolge in das Protektorat verboten. Wo vorübergehend in Ausnahmefällen die unab-

weisbare Notwendigkeit einer Mitnahme von Hilfswilligen und Kriegsgefangenen besteht, sind

diese sofort zu kasernieren und von jeder Berührung mit der tschechischen Bevölkerung abzu-

schließen.

7. Neu im Protektorat eintreffende Truppeneinheiten haben bestimmungsgemäß sofort Truppen-

stärke, Dauer des Aufenthaltes, Marschziel an den Standortältesten und, soweit ein solcher nicht

vorhanden ist, an den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und

Mähren (Prag, Telefon 098/1300) zu melden.

8. Anforderungen an den zivile n S ek t o r sind grundsätzlich an den örtlich zuständigen Bezirks-

hauptmann- Reichsauftragsverwaltung zu richten. Eigenmächtige und willkürliche Maßnahmen

sind strengstens untersagt.

Soweit in Fällen dringenden, mengenmäßig unerheblichen Bedarfs Maßnahmen nach dem Reichs-

leistungsgesetz von der Truppe s el b s t durchgeführt werden (z. B. Beschlagnahmen, Requirie-

rungen, Einquartierung), ist die Genehmigung der Standortkommandantur (des Standortältesten)

einzuholen.

9. Verstöß e gegen die politische und kriegswirtschaftliche Ordnung im Protektorat sowie Ver-

stöße gegen die Anordnungen des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshabers im Wehrkreis

Böhmen und Mähren als territorialen Befehlshabers werden schärfstens geahndet.

Vorstehendes Merkblatt ist zur Belehrung der Truppe zu verwenden und verbleibt unter Verschluß

des Einheitsführers.

Prag, am 9. August 1944.

Der Deutsche Staatsminister

Der Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber

für Böhmen und Mähren

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

gez. Frank

gez. Toussaint

4-Obergruppenführer

General der Infanterie
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Abteilung I

Prag, den 2l.Februar 1945

I = 04.00/100 

GEHEIM

Minlstoramt

An den Chef des Ministeramts,

Eing.:

21. FEB. 1945

Herrn Ministerialrat Dr.G i e s.

Betr.:

Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung.

Anlage: 1

Landesvizepräsident Dr.Schwabe hat mir beiliegenden

Bericht an den Obergruppenführer mit der Bitte übergeben,

ihn sofort an Sie weiterzuleiten. Ich tue dies, stehe jedoch

auf dem Standpunkte, daß eine Vorlage an den Herrn Staats-

minister nicht mehr nötig ist, da, wie ich höre, bereits ein

Ausführungserlaß in Vorbereitung ist. Wichtig erscheint mir

nur noch die Beantwortung der Frage Ziff.2, da bei dem bekann-

ten Drang gewisser militärischer Persönlichkeiten, ihre Zustän-

digkeiten auszuweiten, die Gefahr besteht, daß der Begriff

 To ada

A.likn.

heobe uy

26. 1n

St.M. π3-12d/45g

418/45g
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Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen
Prag, den 17.2.45
Staatsminister für Böhmen und Mühren und
Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren
Nr.1169/45_geheim
Ministe
Abt. I a (Ia/op)
: 20 FEB 1945
An
Geheial
OKL / Gen.Qu.
ieman drbammi OKM / Chei Mar Wehr
OKM / Chef Mar Rüst
dn Sifale di dis
fht 13
Deirding
 d t t e 
minister für Böhmen und Mähren Nr.I 2 7688/1oo g vom 9.2.45"
und den von mir erlassenen Zusatzbefehl.
Die politischen Verhältnisse im Protektorat erfordeßn mehr
noch als im Reichsgebiet die straffe Regelung der Rückführung der
41
Zivilbevölkerung bei Feindbedrohung. Ich habe mir deshalb als
territorialer Befehlshaber im Bereich des Protektorats vorbe-
SH
halten, den Zeitpunkt der Evakuierung des weiblichen Gefolges
Gorm tgy
für alle Wehrmachtteile im Einvernehmen mit dem Deutschen Staats
minister für Böhmen und Mähren und in Verbindung mit dem Ober-
6141
befehlshaber der Heeresgruppe Mitte zu bestimmen. Da unter
den gegenwärtigen Verhältnissen alle Verlegungen von Wehrmscht-
dienststellen und Truppen von der Bevölkerung als Evakuierung
angesehen werden, bitte ich dafür zu sorgen, daß ich von beab-
sichtigten Verlegungen von Truppenteilen und Dienststellen der
Luftwaffe bzw. Kriegsmarine aus dem Protektorat so rechtzeitig
verständigt werde, daß ich die Auswirkung aolcher Maßnahmen auf
die hiesigen politischen Verhältnisse zusammen mit dem Deutschen
Staatsminister überprüfen kann, um die Durchführung von meinem
Einverständnis abhängig zu mschen.
Nachr.:
Dt.Staatsmin.f.Böhmen
und Mähren
Heeresgruppe Mitte
A581A
/v.B.
$sh/2-2-4
378/454
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Der Wehrmachtbevollmächtigte beim Deutschen

Prag. den 17.2.45

Staatsminister für Böhmen und Mähren und

Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und Mähren

Abt. I a (Ia/op)

Nr.1169/45 geheim

jjaqa

Bezug: Dt.Staatsmin.f.Böhmen und Mähren Nr.I 2

7688/10 g vom 9.2. 45.

In der Anlage geht den durch Verteiler bezeichneten

Dienststellen Abdruck eines Erlasses des Deutschen Staats-

ministers für Böhmen und Mähren "Richtlinien für den Fall

von Feindbedr hung" zur Kenntnisnahme zu.

Die Bestimmungen der Ziffer 12 gelten auch für die

Familien der Wehrmachtangehörigen. Von dem Recht der frei-

willigen Abwanderungon sind ausgenommen die Familien aller

Offiziere und Beamten in der Dienststellung eines selbstän-

digen Btl.- (Abt.-) Kdrs, eines Rgt.Kdrs oder in einer hö-

heren Dienststellung. Die Rückführung dieser Angehörigen

erfolgt erst im Rahmen einer befohlenen Evakuierung.

Das männliche deutsche Gefolge bléibt, soweit es nicht

zum Volkssturm aufgeboten wird, bei seiner Dienststelle,

bis Befehl zu deren Abtransport ergeht.

Die Rückführung des weiblichen Wehrmachtgefolges wird

gegebenenfalls für Truppen und Dienststellen aller Wehr-

machtteile durch W Bv befohlen werden (siehe auch W Bv Ia

Nr.621/45 geh. v.3o.1.45, nicht an alle Empfänger dieses

Befehls verteilt).

Verteiler " B "

Nachr,!

Dt.Staatsmin. - Min.Rat.Dr.Gies

OKL / Gen,Qu.

mit besondere

OKM / Chef Mar Wehr

Anschreiben

OKM /Chef Mar Rüst

Luftflotte 1

Luftgaukdo.VIII

H.Gr.Mitte

aämtl.Gruppenleiter im Hause

/v.B.



Der Deutsche Staatsminister
lür Böhmen und Mahreynlsterarn
Prag IV, den
9. Februar 1945.
Fernsprechanschluß Prag 093
Nr.I 2 - 7688/100
g
094
13 FEB. 1945
Beheim
Es wird gebeten, dieses Geschältszalchen
und den
Gegenstand bei weiteren Schreiben
enzugeben.
Schnellbrief
An
die Abteilungen (einschliesslich zugeordnete Dienststellen)
die Oberlandräte - Inspekteure
das Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium
das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Berehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
Deutschen Volkstums
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Mähren für den Stellungsbau
den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz
die Leitstelle Ost
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentral-
behörden
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und
Brünn
(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen
mit Reichsauftragsverwaltung)
den Oberfinanzpräsidenten
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich an:
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
die Heeresgruppe Mitte
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen
und Mähren
den Befehlshaber der Wafren-! Böhmen und Mähren
den Verbindungsführer des Höheren Reichsarbeitsdienstführers
beim Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe VII
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
Betr.:
Trmerk: Mtit m hm be  Jmae.
 onn hr. Hipoa,
. Meefits? frsay md
a Lunirn Ar Brinhe
13/.45m
13
$172245
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Zusatz bei Wehrmachtbevollmächtigten, Verbindungsführer des Höhern

Reichsarbeitsdienstführers und OT-Einsatzgruppe VII:

Ich bitte,für Ihren Geschäftsbereich hinsichtlich der freiwilligen

Abwanderung und Evakuierung entsprechende Anordnungen zu erlassen

und mir mitzuteilen. Insbesondere.bitte ich mich zu verständigen,

welche Offiziere, Führer und Beamte von Ihnen als führende oder

leitende Personen bestimmt worden sind.

Zusatz bei Abteilung V, VI, VIII und IX:

Gemäß Ziffer ll der "Richtlinien" ist sofort unter Vorlage des

dort. ARLZ-Planes mitzuteilen, in welchem Umfange eine Mitwirkung

der allgemeinen und inneren Verwaltung bei der Durchführung der

ARLZ-Maßnahmen erforderlich erscheint.

gez. Fran k

Beglaubigt:

Zlolmailer

O

Angestellte.



Betrifft: "Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung"

Hiermit übersende ich die "Richtlinien für den Fall von Feind-

bedrohung"zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. Den "Richt-

linien" kommt besondere Bedeutung zu. Es sind deshalb Über-

stücke für Ihren persönlichen Gebrauch beigefügt. Weitere Über-

stücke können angefordert werden. Ich erwarte, daß alle verant-

wortlichen Bediensteten sich mit dem Inhalt der "Richtlinien"

auf das genaueste vertraut machen.

Zu Zifrer l2, Buchst. b der "Richtlinien" bemerke ich, daß als

führende oder leitende Personen im Bereich der zivilen Verwal-

tung die Behördenleiter und deren Stellvertreter sowie - unab-

hängig von der Dienststellung - die Beamten der Reichsbesoldungs-

gruppe A 2 b und höher und die Angestellten TOA II und höher an-

zusehen sind. Ich ersuche, mir bis zum 20.2.l945 ein Verzeichnis

der in Frage kommenden Angehörigen vorzulegen, aus dem Name,

Wohnung und Lebensalter ersichtlich sein müssen.

Zusatz bei Befehlshaber der Ordnungspolizei, Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD und Befehlshaber der Waffen-ij:

Bis zum 13.2.1945 sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen, welche

Offiziere, Führer und Bedienstete Ihres Geschäftsbereichs als

führende oder leitende Personen im Sinne der Ziffer l2, Buchst.b

der "Richtlinien" anzusehen sind.

Zusatz bei der Parteiverbindungsstelle:

Unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Oberbereichsleiter Walter

bitte ich, die beteiligten Gauleiter zu verständigen. Ich würde

es begrüßen, wenn die vom Standpuikt der Partei erforderlichen

Anordnungen baldigst erlassen würden, damit in den Fragen der

freiwilligen Abwanderung und Evakuierung allseitig völlige Klar-

heit besteht. Auf die Notwendigkeit, den Kreis der führenden oder

leitenden Personen auch im Bereich der Partei zu bestimmen, darf

ich hinweisen, Für die-nachrichtliche Verständigung wäre ich

dankbar.
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Beheim

Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung

Obwohl eine Feindbedrohung im Protektorat zur Zeit nicht aktuell

ist, muß jeder an verantwortlicher Stelle stehende Bedienstete

der zivilen Verwaltung schon jetzt wissen, welche sachlichen Auf-

gaben und persönlichen Pflichten ihm und seinen Untergebenen in

diesem Falle obliegen. Ich gebe vorsorglich folgende Richtlinien:

1)

Auch wenn das Protektorat ganz oder teilweise Operationsgebiet

werden sollte, bleibt die zivile Verwaltung in vollem Umfange be-

stehen. An der normalen Zuständigkeit und Unterstellung sowohl der

Reichsbehörden wie der autonomen Dienststellen ändert sich nichts.

Nur in den Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Oberbe--

fehlshaber im Benehmen mit mir bestimmt, sind die oberen militä-

rischen Kommandobehörden befugt, zur Durchführung ihres Kampfauf-

trages zivilen Dienststellen unmittelbar Weisungen zu geben. Als

Kampfzone gilt in der Regel ein Gefechtsstreifen von 20 bis 30 km

Tiefe.

2)

Im Operationsgebiet, vor allem aber in der Kampfzone haben alle

zivilen Dienststellen engste Fühlung mit den militärischen Dienst

stellen zu halten. Oberster Grundsatz aller Dienststellen ist, die

Schlagkraft der kämpfenden Truppe zu erhöhen. Meinungsverschieden-

heiten sind kameradschaftlich und örtlich auszugleichen. In Zwei-

felsfällen ist meine Entscheidung auf kürzestem Wege einzuholen.

3)

Auf Seiten der Wehrmacht gehen nach einem Befehl des Chefs des OKW

x )

die Befehlsbefugnisse des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlsha-

bers im Wehrkreis Böhmen und Mähren nur in der Kampfzone auf das

Oberkommando der Heeresgruppe über; im sonstigen Operationsgebiet

bleibt die Zuständigkeit des Wehrmachtbevolimächtigten und der ihm

nachgeordneten Dienststellen unberührt .

4) Zur Information der in das Protektorat verlegten Truppeneinheiten

ist das anliegende Truppenmerkblatt zu verwenden, dessen Grundsätze

auch im Operationsgebiet Geltung behalten. Eigenmächtige und will-

x) Fernschreiben Nr. 08 vom 2.2.1945
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kürliche Maßnahmen sind hiernach der Truppe strengstens unter-

sagt. Nach einem Befehl des OKw xx)

ist die eigenmächtige Be-

schlagnahme von zivilen Fahrzeugen jeder Art durcn aie Feld-

truppe auch im Kampfgebiet verboten. Zur Aufrechterhaltung einer

geordneten Verwaltung und damit zugleich im Interesse der Trup-

pe ist striktest darauf zu achten, daß Eingriffe dritter Stel-

len in die reichseigene und autonome Verwaltung unterbleiben.

5) Um eine enge Verbindung zwischen ziviler Verwaltung und Feld-

truppe zu gewährleisten, werde ich fallweise Verbindungsführer

zu den oberen militärischen Kommandobehörden der Feldtruppe be-

stellen.

6) Für den Stellungsbau ist auch im Operationsgebiet der "Beauftrag-

te des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren für den

Stellungsbau" Oberlandrat-Inspekteur Dr. Eckoldt in Proßnitz

nach Maßgabe der bekannten Führerentscheidung

x$

zuständig.

7) Im Rahmen der zivilen Verwaltung setzt im Operationsgebiet auch

die autonome Verwaltung ihre Tätigkeit auf der bisherigen Grund-

lage fort. Die Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung liegt

weiterhin ausschließlich bei mir und den von mir beauftragten

Organen.

gebiet werden die männlichen deutschen Behördenbediensteten zum

Deutschen Volkssturm einberufen. Zur Aufrechterhaltung ëiner Not-

verwaltung verbleiben jedoch die doppelt uk-gestellten Bedienste-

ten im Behördendienst. Hinzu treten die für die Notverwaltung

völlig unentbehrlichen weiblichen Bediensteten. Mit diesen Kräf-

ten haben die Behördenleiter die für die Bedürfnisse der Feld-

truppe und der verbliebenen Bevölkerung unerläßlichen Verwal -

tungsgeschäfte zu erledigen, bis für die Behörde Räumungsbefehl

erteilt wird. Nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Zer-

störungsmaßnahmen (vgl. unter Ziff.ll) sind die weiblichen Be-

diensteten in rückwärtiges Gebiet in Marsch zu setzen. Die männ-

xx) vom 28.1.1945

x) vom 26.12.1944
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lichen Kräfte treten zum Deutschen Volkssturm bezw. zur kämp-

fenden Truppe, indem sie sich dem nächsterreichbaren Einheits-

führer oder Kampfkommandanten zur Verfügung stellen. Armbinden

und Soldbücher des Deutschen Volkssturms sind bereitzuhalten.

9) Der Räumungsbefehl (Ziff.8) wird nur von mir oder - falls ich

nicht erreichbar bin - von dem zuständigen Oberlandrat - In-

spekteur erteilt

l0) Ich behalte mir vor, jene wenigen Behördenbediensteten nament-

lich zu bezeichnen, denen als Schlüsselkräften vor oder nach

Einstellung der Notverwaltung von mir ein neuer Einsatz be-

fohlen wird.

11)

 Die im innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung

durchzuführenden Massnahmen zur Auflockerung, Räumung,

Lähmung und Zerstörung (ARLZ-Massnahmen) werden in Kürze

bekanntgegeben. Sie werden, soweit es sich um Lähmung und

Zerstörung handelt, in der Kampfzone vom Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe ausgelöst. Der Vollzug von ARLZ-Massnahmen

für Wirtschaft (einschliesslich Rüstungsindustrie), Ernährung

und Landwirtschaft, Verkehr, Post, Erweiterte Kinderland

verschickung und Rundfunksendeanlagen erfolgt nach Massgabe

von Sonderregelungen. Soweit die Behörden der allgemeinen

und inneren Verwaltung hierbei planungsgemäß eingeschaltet

sind, ergeht entsprechende Weisung

12)

 Hinsichtlich der freiwilligen Abwanderung der deutschen

Zivilbevölkerung gilt folgendes:

a) Im Gebiet ostwärts der Marchlinie (Linie Göding -

Ungarisch Hradisch - Kremsier - Olmütz einschließlich

dieser Städte) ist bereits jetzt im Einvernehmen mit

den zuständigen Parteidienststellen die freiwillige

Abwanderung insoweit zu fördern, als es sich um alte

oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und

Mütter mit Kleinkindern (bis zu l0 Jahren) handelt,

die nicht im Arbeitseinsatz stehen und die Möglichkeit

haben, bei Verwandten oder Bekannten anderenorts

unterzukommen.

b) Westlich der Marchlinie wird der freiwilligen

Abwanderung
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Abwanderung des zu a) genannten Personenkreises nichts

in den Weg gelegt. Ausgenommen sind jedoch Angehörige

von führenden oder leitenden Personen. Die Rückführung

dieser Angehörigen erfolgt erst im Rahmen einer

befohlenen Evakuierung

13)

Hinsichtlich der Evakuierung der deutschen Zivilbevölke-

rung gilt folgendes:

Ob und wann die verbliebene deutsche Bevölkerung - mit

Ausnahme der kampffähigen Männer zwischen dem l6. und

60. Jahr, jedoch unter Einbeziehung der von mir bestimm-

ten Pach- und Schlüsselkräfte - zu evakuieren ist,

wird nach Fühlungnahme mit den beteiligten Gauleitern

von mir angeordnet. Die Durchführung der Evakuierung

obliegt den zuständigen Parteidienststellen. Die Mit-

wirkung der zivilen Verwaltung (Bereitstellung von

Transportmitteln, Unterkünften, Verpflegung, ärztlicher

Versorgung u.a.) wird von der "Leitstelle Ost" ge-

steuert, welche die grundsätzlichen Weisungen über

SS-Standartenführer Fischer in seiner Eigenschaft als

Stabsführer des Beauftragten des Reichskommissars

für die Festigung deutschen Volks-tums erhält. Den

Aufnahmeraum für die zu evakuierende Bevölkerung werde

ich jeweils bekanntgeben.

14)

Eine Evakuierung von Protektoratsangehörigen ist

- abgesehen von bestimmten Fach-und Schlüsselkräften

der Rüstungsindustrie und Kräften der autonomen Polizei -

nicht in Aussicht genommen. Dagegen kann nach beendeter

Evakuierung der deutschen Bevölkerung die freiwillige

Abwanderung der Protektöratsangehörigen geduldet und

in geeigneten Fällen gefördert werden. Tschechische

Aktivisten (VAD, Jugendkuratorium usw.) und solche

reichstreue tschechische Bedienstete, die sich inner-

halb der Notverwaltung bewährt haben, können die Zu-

sicherung erhalten, daß sie zu gegebener Zeit rückgeführt

werden.

15)
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15)

Die Evakuierung aus den Festungen im Protektorat

(vorläufig Brünn und Olmütz) wird besonders geregelt.

x)

16)

Die Arbeit der Sicherungskommissionen

ist über-

wiegend abgeschlossen. Inwieweit das an sich nur für

den Fall innerer Unruhen vorgesehene Stützpunkt- und

Betreuungssystem auch bei Feindannäherung zur Samm-

lung der deutschen Bevölkerung oder - bei überraschen-

dem Feindeinbruch - zu deren vorläufigem Schutz ver-

wendbar ist, wird noch bekanntgegeben.

Prag, den 9. Februar 1945.

lniny

Deutscher Staatsminister

für Böhmen und Mähren

x) Erlaß v. 13.12.1944 - St.M. 625/44 gRs und

v. 27. 1.1945 - St.M. 20/45/625/44 g



NurfürdenDienstgebrauch!

TRUPPENMERKBLATT

für den Aufenthalt im Protektorat Böhmenund Mähren

Jeder Kommandeur einer in das Protektorat verlegten Truppeneinheit hat, um eine Schädigung von

Reichsinteressen aus Unkenntnis der politischen Zusammenhänge in Böhmen und Mähren zu ver-

meiden, folgendes zur Kenntnis zu nehmen und bei der Befehlsgebung an die Truppe zu berück-

sichtigen:

1. Böhmen und Mähren — uraltes Reichsland — ist 1939 auf friedlichem Wege Bestandteil des

Großdeutschen Reiches geworden und dementsprechend Inl an d. Der Führer hat dem Protek-

torat eine autonome Verwaltung zugestanden, deren Anordnungen für Deutsche und Tschechen in

gleicher Weise verbindlich sind.

2. Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung und oberste Steuerung der reichseigenen Verwal-

tungliegenbeim DeutschenStaatsministerfürBöhmenundMähren (Dienst-

sitz: Prag, Czerninpalais, Tel. 093). Oberster Vertreter der Wehrmacht im Protektorat ist der

Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen

u n d M ä h r e n (Dienstsitz: Prag, Platz der Wehrmacht, Tel. 098).

3. Die a u t o n o m e Verwaltung gliedert sich im wesentlichen wie folgt:

Staatspräsident,

7 Ministerien,

Landesbehörde Böhmen in Prag und Landesbehörde Mähren in Brünn.

Bezirksbehörden.

An der Spitze der Landesbehörde steht der Landespräsident. (Ständiger Vertreter: Der deutsche

Landesvizepräsident), Leiter der Bezirksbehörde, deren Gebietsbereich ungefähr dem eines Land-

rats im übrigen Reichsgebiet entspricht, ist der Bezirkshauptmann, der Deutscher oder Tscheche

sein kann. Die deutschen Belange innerhalb der autonomen Verwaltung werden in Form der

Reichsauftragsverwaltung von deutschen Beamten wahrgenommen. Daneben stehen die Ober-

landräte in Pilsen, Budweis, Königgrätz, Iglau, Brünn und Mährisch-Ostrau als unmittelbare

Inspekteure des Deutschen Staatsministers.

4.Das Protektorat gehört auch zoll- und währungsmäßig zum Inland und bildet einen äußerst

wichtigen Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft. Auf dem Gebiet

der Wirtschaft und Ernährung gelten entsprechende Kriegsbestimmungen wie im übrigen Reichs-

gebiet. Sehleich- und Schwarzhandel werden unnachsichtlich bestraft. Eingriffe in das Wirtschafts-

leben gefährden die Höchstleistung des Protektorats für die deutsche Rüstung und haben daher

unter allen Umständen zu unterbleiben.



5. Die T s c h e c h e n sind als Protektoratsangehörige Inländer besonderer Art und haben im,wesent-

lichen dieselben Rechte und Pflichten wie deutsche Staatsangehörige. Die tschechische Bevölke-

rung arbeitet fleißig für die deutsche Kriegswirtschaft, steht aber politisch stärkstens unter dem

Einfluß des Feindes. Letzterer Tatsache muß im Umgang mit jedem Tschechen stets Rechnung

getragen werden, auch wenn er einen rein deutschen Familiennamen trägt, die deutsche Sprache

fließend beherrscht und sich loyal gibt. Mißtrauen und stärkste Zurückhaltung gegenüber der

tschechischen Bevölkerung, vor allem Frauen und Mädchen gegenüber, sind deshalb geboten.

Anderseits ist Überheblichkeit fehl am Platze.

6. Gemäß Führerbefehl ist die Verbringung von Kriegsgefan genen und fremdvölkischem

Wehrmachtgefolge in das Protektorat verboten. Wo vorübergehend in Ausnahmefällen die unab-

weisbare Notwendigkeit einer Mitnahme von Hilfswilligen und Kriegsgefangenen besteht, sind

diese sofort zu kasernieren und von jeder Berührung mit der tschechischen Bevölkerung abzu-

schließen.

7.Neu im Protektorat eirtreffende Truppeneinheiten haben bestimmungsgemäß sofort Truppen-

stärke, Dauer des Aufenthaltes, Marschziel an den Standortältesten und, soweit ein solcher nicht

vorhanden ist, an den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und

Mähren (Prag, Telefon 098/1300) zu melden.

8. Anforderungen an den zivil e n S e kt o r sind grundsätzlich an den örtlich zuständigen Bezirks-

hauptmann- Reichsauftragsverwaltung zu richten. Eigenmächtige und wilkürliche Maßnahmen

sind strengstens untersagt.

Soweit in Fällen dringenden, mengenmäßig unerheblichen Bedarfs Maßnahmen nach dem Reichs-

leistungsgesetz von der Truppe s el b s t durchgeführt werden (z. B. Beschlagnahmen, Requirie-

rungen, Einquartierung), ist die Genehmigung der Standortkommandantur (des Standortältesten)

einzuholen.

9. Verstöße gegen die politische und kriegswirtschaftliche Ordnung im Protektorat sowie Ver-

stöße gegen die Anordnungen des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshabers im Wehrkreis

Böhmen und Mähren als territorialen Befehlshabers werden schärfstens geahndet.

Vorstehendes Merkblatt ist zur Belehrung der Truppe zu verwenden und verbleibt unter Verschluß

des Einheitsführers.

Ton

Prag, am 9. August 1944.

Der Deutsche Staatsminister 5 236 4Der Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber

für Böhmen und Mähren

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

gez. Frank

gez. Toussaint

-Obergruppenführer

General der Infanterie
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Der Deutsche Staatsminister

Prag, den

Februar 1945.

für Böhnen und Mähren

Nr.

Ministeramt

Geheim

22.FEB. 1945

An 

die Abteilungen / einschliesslich zugeordneter Dienststellen /

die Oberlandräte - Inspekteure

das Vermögensamt beim Deutschen Staateainisterium

das Zentralbauant bein Deutschen Staatsministerium

den Befehlshaber der Ordnungspolizei

den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD

den Beauftragten des Reichskomaissars für die Festigung Deutschen

Volkstums

den Beauftragten des Deutschen Staataninisters für Böhmen und Mäh-

ren für den Stellungsbau

den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz

die Leitstelle Ost

die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentralbe-

hörden

die Landespräsidenten - Reichsauftrageverwaltung in Prag und Brünn

/mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen mit

Reichsauftragsverwaltung/

den Oberfinanzpräsidenten

den Kurator der Deutschen Wissenschaftliehen Hochschulen Prag

den Kurator der Deutschen Technischen Hochschule Brünn

88325

Nachrichtlich an :

das Büro des Reichaprotektors in Böhmen und Mähren

die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren

die Heeresgruppe Mitte

den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutechen Staatsminister für

Böhmen und Nähren und Befehiahaber in Wehrkreis Böhmen und Mähren

den Befehlshaber der Waffen-// Böhmen und Nähren

den Verbindungsführer des Höheren Reichsarbeitodienstführers beim

Deutachen Staataminister für Böhmen und Mähren

den Vertreter des Auswärtigen Antes beim Reichsprotektor in Böhmen

und Mähren

die OT-Einsatzgruppe VII

/ jeweils persönliche Anschrift mit den Zusatz oViA./

M shndi y

111
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Betr.i

ARLZ - Masanaheen.

Bezug:

Erlass vom 9.2.1945 - I 2 - 7688/100 g -

" Riahtlinien für den Fall von Feindbedrohung ".

In Auaführung von Zifrer ll Satz 1 der " Richtlinien

orine ich zur Auflockerung, Häumung, Lähnung und Zerétörung im

innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung folgendes an :

I. Allseseines :

N

Die ARLz - Masenahmen erstrecken sich auf alle Gegenstände

(Akten, Karten, Karteien, Geräte, Apparate, Maschinen usw.),

deren Verluet für die Verwaltung Oier die Verteidigung des

Reiches von erheblichem Nachteil oder deren Besits für den

Feind von Vorteil sein könnte. Es unterliegen daher grund-

sätzlich der :

1,) Auflockerung: Gegenstände, die zur laufenden Amtsführung

bei den Dienatetellen hieht unbedingt benötigt werden oder

in mehrfacher Ausfertigung vorliegen (z.B. Bevölkerungskar-

teien) und daher bereitgjetzt in möglichst unauffälliger

Weise (z.B. aus Luftschutzgründen) an einen anderen Ort

verbracht werden können. Da in Falle einer etwaigen Räumung

Transportmittel nur in äusserst beschränktem Maße zur Ver-

fügung stehen werden, ist weitestgehend aufzulockern.

2.) Räumung: Gegenetände, die nicht in die Auflockerung einbe-

zogen werden köunen, weil sie zur Weiterführung der Ver-

waltung erforderlich sind, und in Räumungefalle wegen ihres

Wertes oder ihrer Unersetzlichkeit möglichst nicht zerstört

werden sollen.
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3.) Lähaungi Diese Massnahme wird ia Behördenbetrieb nur ver-

einzelt in Betracht kommen. In solchen Pällen iat ungehend

meine Weisung einzuholen.

4.) Zeratörung: Gegenstünde, die nicht mehr rückgeführt wer-

den können, den Peinde jedoch wnter keinen Unständen in

die Hend fallen dürfen.

II. Planung:

1.) Für jede Behörde und Dienststelle ist ungehend ein

ARLZ-Plan aufzustellen. Der als Anlage beigefügte Grund-

plan ist hinsichtlich der Form bindend, bezüglich der Be-

nennung von Gegenständen Riohtlinie. In Zweifelafällen

entscheidet die vorgesetzte - reichseigene oder deutsch

geleitete - Dienatatelle oder Aufsichtbehörde.

Aus dem ARLz-Plan muss klar eraichtlich sein;

a) as

an Gegenständen Von den einzelnen Masanahsen

ergrifren wird,

28827

) er

die Masenahmen vorbereitet, aualöst und durch-

führt,

e) Fann

die Durahführung zu erfolgen hat oder erfolgt

ist (sofort, auf Raumungsbefehl, am ........),

) ve

die Maesnahme durchzufihren ist (Tranaport mit

Bahn, Lastwagen, Sonderboten usw.),

) sohin

die Gegenstände, falls nicht Zerstörung (Läh-

mung) vorgesehen, verbrscht werden.

2.) Die Aufstellung des AkLZ-Planes obliegt

a) bei den Protektoratszentralbehörden den Leitern der

Reichs-
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Reichsauftragaverwaltung, aonet den von den zuständigen

Abteilungsleitern des Deutschen Staatsministeriums er-

nannten Beauftragten,

b) bei den Landesbehörden und der Landesselbstverwaltung

den Landeavizepräsidenten,

) bei den politischen Behörden I. Instanz und der Bezirks-

selbstverwaltung den Bezirkahauptmännern (Primator

bezw. Oberbürgermeistern) - Reiehsauftrageverwaltung.

Die Bezirkahauptuänner - Reichsauftrsgoverwaltung sind

auch für die ARLZ-Planung in den Geneinden ihres Be-

zirkes zustänáig,

d) bei den nachgeordneten reichseigenen oder Protektorats-

fachbehörden den deutschen Behördanleitern, sonst den

Beauftragten, die von den unter Buchatabe a) bezeich-

neten Personen bestimnt worden aind,

e) bei reichseigenen oder autoncmen Dienetstellen, Anstal-

ten und Rinrichtungen, die nicht unter die Buchstaben

a) - d) fallen, den deutechen Leitern, sonst den unter

III. Durchführung:

A. Auflockerung:

1.) Die Auflockerung ist ab sofort möglichst unauffallig

durchzuführen. Die politischen Bezirke Klattau und Taus

sind als Auffanggebiete ausgenommen. In den benachbar-

ten politischen Bezirken Pilsen, Kralowitz, Schütten-

hofen, Strakonitz, Pisek erfolgt die Auflockerung erst

auf besondere Anorinung.

(
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2.) Die Auflockerungagüter sind - vorbehaltlich von air

genehaigter Abweichungen - in die Auffangbezirke

Klattau und Taus zu verbringen, und zwar gehen die

Guter :

aller Behörden und Dienststellen

a) soweit es aich um Verschlußsachen (g - und

gRs-Sachen) handelt, an den Bezirkshauptmann -

Reichsauftrageverwaltung in.Taus, wo für die

notwendige Sicherung Sorge getragen wird,

b) soweit es sich um entbehrliche Buchungamaschi-

nen, Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, Rund-

funk- und sonstige wichtige Geräte und Appa-

rate handelt, nach

der allgemeinen und inneren Verw ltung, der Lan-

desselbatverwaltung und Bezirksselbstverwaltung

nach

25320

der Wirtschafts- und Arbeiteverwaltung nach

der Finanzverwaltung nach

•.••.•

3.) Die Verpackung dèr Güter hat nach sachgebietamäissiger

Zusammengehörigkeit zu erfolgen. Ein Verzeichnis (Stück-

zahl und Sachgebiet - z.B. 20 Ordner betr. Brülckenbau-

unterlagen) ist in jeder Verpackung obenauf zu legen.

An der Verpackung muss neben der Bezeichnung der Behörde,

der
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der das Auflockerungagut gehört, eine schlagwortartige

Bezeichnung dee Inhalts (z.B. Arzneinittel), bei Akter

eine dea jeweiligen Aktenplan entsprechende Bezeich-

nung des Sachgebietes angebracht sein (z.B. Bez.Beh.

zlin - A I b).

4.) Zu den Lagerstellen des Auflockerungagutes sind Kräfte

beordert, die die ankoumenden Güter in Empfang nehmen,

für ihre sachgenässe Lagerung sorgen und die weitere

Verwahrung übernehmen.

5.) Eine zeitweilige Entnahme von Akten und Gegenständen

aus dem Auflockerungsgut ist nicht möglich.

6.) Für die Auflockerung sind die in II Ziff. 2 genannten

dd rsd

B. Räumungi

1.) Die in II Ziff. 2 genawnten Pereonen haben sofort Vor-

sorge zu treffen, dass das Rüumungsgut zusammengestellt

und grifrbereit gehalten wied ynd das notwendige Ver-

paokungsmaterial zur Nand iet. Sie teilen zwecks Sicher-

stellung des Transportrauma und Betriebsstorfs den Be-

zirkshauptmann - Reichsauftrageverwaltung. in den Städten

mit eigenen Statut dem Priaator be■w. den Oberbürger-

meister - Reichsauftragaverwaltung ait, welchen Uafang

und welches Gewicht des von ihnen zusammengestellte

Räumungsgut etwa haben wird.

2.) Der Bezirkahauptmann - Reichsauftragsverwaltung, in

den Städten ait eigenem Statut der Primator bezw. der

Oberbürgeraeister - Reichsauftragsverwaltung, hat für

B
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das gesamte in seinen Bezirk anfallende Räumungsgut

a) den oder die Tranbportbegleiter zu beetimmen und

in seine (ihre) Aufgaben einzuweisen,

b) die erforderlichen Transportaittel und Betrieba-

stoffe bereitzuhalten,

e) die Räumung durchzuführen unddie hierzu notwendi-

gen deisungen zu erteilen.

3.) Die RAumung wird nach Ziff. 9 der * Richtlinien * vom

9.2.l945 nur von air oder - falla ioh nicht erreich-

bar bin - von zuatändigen Oberlandrat - Inepekteat

befchlen.

4.) In welohen Verbringungsort dae Räumungsgut rüekzu-

führen iat, kann in voreus nicht festgelegt werden,

da die Richtung der Rülckführung von der jeweiligen

militärischen Lage abhängt. In dem Räumungebefehl wird

deshalb stets angegeben werden, in welche Richtung und

bie zu weloher Entfernüng das Räumungagut rüakzuführen

ist. Den Verbringungsort bestient nach Zapfang des

2S32A

Räumungsbefehls der für die Durohführung der Rüumung

Verantwortliche (3, Zifrer 2). Als Verbringungsort ist

in der Regel der in der befohlenen Richtung und unge-

fähren Entfernung liegende Sitz eines Besirkshauptmanns-

Reichsauftragaverweltung festzusetsen.

c. Zeratörungi

1.) Die in iI Ziff. 2 genannten Fersonen-haben sofort Vor-

grifrbereit aufbewahrt werden bezw. ihnen jederzeit zu-

günglich
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gänglich sind. Es ist darauf Bedscht zu nehmen, dass

die Zerstörungamasanahmen in kürzester Frist durchge-

führt werden aüesen, grössere Aktenmengen z.B. aber

nur sehlecht brennen. Verbrennungsmittel (Benzin,

Petroleum, Holz, Stroh uaw.) sind deshalb gesichert

bereitzustellen.

7

2.) Soweit Räumungsgut nicht mehr rechtzeitig abtranapor-

tiert werden kann, ist es mit den zur Zerstörung vorge-

sehenen Gegenstänien zu vernichten.

3.) Die Zerstörung wird gusgelöet:

a) durch Räumungsbefehl chne weiteres,

b) in der Kaapfzone ausserdem durch Befehl des Ober-

befehlshabers der Heeresgruppe.

4.) Für Durchführung def rkérstörung sind die in II Ziff. 2

genannten Personen verairtwortlich.

2532e

A
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die Abteilungen (einschliesslich zugeordnete Dienststellen)
die Oberlandräte - Inspekteure
das Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium
das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Berehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
aedero Deutschen Volkstums
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
d
DNE
Mähren für den Stellungsbau
den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz
die Leitstelle Ost
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die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und
Brünn
(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen
mitReichsauftragsverwaltung)
den Oberfinanzpräsidenten
den Kurator der Deutschen Wissenscheftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich an:
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
die Heeresgruppe Mitte
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
91e1
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen
und Mähren
den Befehlshaber der Wafren-i Böhmen und Mähren
HIT
den Verbindungsrührer des Höheren Reichsarbeitsdienstführers
96.
negsr beim Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe VII
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
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Betrifft: "Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung"

Hiermit übersende ich die "Richtlinien für den Fall von Feind-

bedrohung"zur Kenntnis und weiteren Veranlassung. Den "Richt-

linien" kommt besondere Bedeutung zu. Es sind deshalb Über-

stücke für Ihren persönlichen Gebrauch beigefügt. Weitere Über-

stücke können angefordert werden. Ich erwarte, daß alle verant-

wortlichen Bediensteten sich mit dem Inhalt der "Richtlinien"

auf das genaueste vertraut machen.

Zu Zifter l2, Buchst. b der "Richtlinien" bemerke ich, daß als

führende oder leitende Personen im Bereich der zivilen Verwal-

tung die Behördenleiter und deren Stellvertreter sowie - unab-

hängig von der Dienststellung - die Beamten der Reichsbesoldungs-

gruppe A 2 b und höher und die Angestellten TOA II und höher an-

zusehen sind. Ich ersuche, mir bis zum 20.2.l945 ein Verzeichnis

der in Frage kommenden Angehörigen vorzulegen, aus dem Name,

Wohnung und Lebensalter ersichtlich sein müssen,ied

Zusatz bei Befehlshaber der Ordnungspolizei, Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD und Befehlshaber der Waffen-i :

Bis zum 13.2.l945 sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen, welche

Offiziere, Führer und Bedienstete Ihres Geschäftsbereichs als

führende oder leitende Personen im Sinne der Ziffer l2, Buchst.b

der "Richtlinien" anzusehen sind.

a8b

916

Zusatz bei der Parteiverbindungsstelle:

Unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Oberbereichsleiter Walter

bitte ich, die beteiligten Gauleiter zu verständigen. Ich würde

es begrüßen, wenn die vom Standpunkt der Partei erforderlichen

Anordnungen baldigst erlassen würden, damit in den Fragen der

freiwilligen Abwanderung und Evakuierung allseitig völlige Klar-

heit besteht. Auf die Notwendigkeit, den Kreis der führenden oder

leitenden Personen auch im Bereich der Partei zu bestimmen, darf

ich hinweisen. Für nachrichtliche Verständigung wäre ich

dankbar



Zusatz bei Wehrmachtbevollmächtigten, Verbindungsführer des Höhere

Reichsarbeitsdienstführers und OT-Einsatzgruppe VII:

Ich bitte,für Ihren Geschäftsbereich hinsichtlich der freiwilligen

Abwanderung und Evakuierung entsprechende Anordnungen zu erlassen

und mir mitzuteilen. Insbesondere.bitte ich mich zu verständigen,

welche Offiziere, Führer und Beamte von Ihnen als führende oder

leitende Personen bestimnt worden sind.

Zusatz bei Abteilung V, VI, VIII und IX:

Gemäß Ziffer ll der "Richtlinien" ist sofort unter Vorlage des

dort. ARLZ-Planes mitzuteilen, in welchem Umfange eine Mitwirkung

der allgemeinen und inneren Verwaltung bei der Durchführung der

ARLZ-Maßnahmen erforderlich erscheint.

gez. F r a n k

Beglaubigt:

ylolmmaiiker

Angestellte.



Seheim

Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung

Obwohl eine Feindbedrohung im Protektorat zur Zeit nicht aktuell

ist, muß jeder an verantwortlicher Stelle stehende Bedienstete

der zivilen Verwaltung schon jetzt wissen, welche sachlichen Auf

gaben und persönlichen Pflichten ihm und seinen Untergebenen in

diesem Falle obliegen. Ich gebe vorsorglich folgende Richtlinien:

1)

Auch wenn das Protektorat ganz oder teilweise Operationsgebiet

werden sollte, bleibt die zivile Verwaltung in vollem Umfange be-

stehen. An der normalen Zuständigkeit und Unterstellung sowohl der

Reichsbehörden wie der autonomen Dienststellen ändert sich nichts,

Nur in den Kampfzonen, deren Begrenzung der militärische Oberbe-

fehlshaber im Benehmen mit mir bestimmt, sind die oberen militä-

rischen Kommandobehörden befugt, zur Durchführung ihres Kampfauf-

trages zivilen Dienststellen unmittelbar Weisungen zu geben, Als

Kampfzone gilt in der Regel ein Gefechtsstreifen von 20 bis 30 km

Tiefe.

2)

Im Operationsgebiet, vor allem aber in der Kampfzone haben alle

zivilen Dienststellen engste Fühlung mit den militärischen Dienst

stellen zu halten. Oberster Grundsatz aller Dienststellen ist, die

Schlagkraft der kämpfenden Truppe zu erhöhen, Meinungsverschieden-

heiten sind kameradschaftlich und örtlich auszugleichen. In Zwei-

felsfällen ist meine Entscheidung auf kürzestem Wege einzuholen.

( x

die Befehlsbefugnisse des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlsha-

bers im Wehrkreis Böhmen und Mähren nur in der Kampfzone auf das

Oberkommando der Heeresgruppe über; im sonstigen Operationsgebiet

bleibt die Zuständigkeit des Wehrmachtbevolimächtigten und der ihm

nachgeordneten Dienststellen unberührt .

4) Zur Information der in das Protektorat verlegten Truppeneinheiten

ist das anliegende Truppenmerkblatt zu verwenden, dessen Grundsätze

auch im Operationsgebiet Geltung behalten. Eigenmächtige und will-

x) Fernschreiben Nr. 08 vom 2.2.1945



25

2

-

kürliche Maßnahmen sind hiernach der Truppe strengstens unter-

sagt. Nach einem Befehl des OKW

XX)

ist die eigenmächtige Be-

schlagnahme von zivilen Fahrzeugen jeder Art durcn die Feld-

truppe auch im Kampfgebiet verboten. Zur Aufrechterhaltung einer

geordneten Verwaltung und damit zugleich im Interesse der Trup-

pe ist striktest darauf zu achten, daß Eingriffe dritter Stel-

len in die reichseigene und autonome Verwaltung unterbleiben.

5)

 Um eine enge Verbindung zwischen ziviler Verwaltung und Feld-

truppe zu gewährleisten, werde ich fallweise Verbindungsführer

zu den oberen militärischen Kommandobehörden der Feldtruppe be-

stellen.

6) Für den Stellungsbau ist auch im Operationsgebiet der "Beauftrag-

te des Deutschen Staatsministers für Böhmen und Mähren für den

Stellungsbau" Oberlandrat-Inspekteur Dr. Eckoldt in Proßnitz

nach Maßgabe der bekannten Führerentscheidung

(x

zuständig.

7)

Im Rahmen der zivilen Verwaltung setzt im Operationsgebiet auch

die autonome Verwaltung ihre Tätigkeit auf der bisherigen Grund-

lage fort. Die Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung liegt

weiterhin ausschließlich bei mir und den von mir beauftragten

Organen.

8)

In der Kampfzone und gegebenenfalls im angrenzenden Operations-

gebiet werden die männlichen deutschen Behördenbediensteten zum

Deutschen Volkssturm einberufen. Zur Aufrechterhaltung ëiner Not-

verwaltung verbleiben jedoch die doppelt uk-gestellten Bedienste-

ten im Behördendienst. Hinzu treten die für die Notverwaltung

völlig unentbehrlichen weiblichen Bediensteten. Mit diesen Kräf-

ten haben die Behördenleiter die für die Bedürfnisse der Feld-

truppe und der verbliebenen Bevölkerung unerläßlichen Verwal -

tungsgeschäfte zu erledigen, bis für die Behörde Räumungsbefehl

erteilt wird. Nach Durchführung der etwa noch erforderlichen Zer-

störungsmaßnahmen (vgl. unter Ziff.ll) sind die weiblichen Be-

diensteten in rückwärtiges Gebiet in Marsch zu setzen. Die männ-

xx) vom 28.1.1945

x) vom 26.12.1944
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lichen Kräfte treten zum Deutschen Volkssturm bezw. zur kämp-

fenden Truppe, indem sie sich dem nächsterreichbaren Einheits-

führer oder Kampfkommandanten zur Verfügung stellen. Armbinden

und Soldbücher des Deutschen Volkssturms sind bereitzuhalten.

9) Der Räumungsbefehl (Ziff.8) wird nur von mir oder - falls ich

nicht erreichbar bin - von dem zuständigen Oberlandrat_- In-

spekteur erteilt.

10)

Ich behalte mir vor, jene wenigen Behördenbediensteten nament-

lich zu bezeichnen, denen als Schlüsselkräften vor oder nach

Einstellung der Notverwaltung von mir ein neuer Einsatz be-

fohlen wird.

11) Die im innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung

durchzuführenden Massnahmen zur Auflockerung, Räumung,

Lähmung und Zerstörung (ARLZ-Massnahmen) werden in Kürze

bekanntgegeben. Sie werden, soweit es sich um Lähmung und

Zerstörung handelt, in der Kampfzone vom Oberbefehlshaber

der Heeresgruppe ausgelöst. Der Vollzug von ARLZ-Massnahmen

für Wirtschaft (einschliesslich Rüstungsindustrie), Ernährung

und Landwirtschaft, Verkehr, Post, Erweiterte Kinderland

verschickung und Rundfunksendeanlagen erfolgt nach Massgabe

von Sonderregelungen. Soweit die Behörden der allgemeinen.

und inneren Verwaltung hierbei planungsgemäß eingeschaltet

sind, ergeht entsprechende Weisung.

12)

Hinsichtlich der freiwilligen Abwanderung der deutschen

Zivilbevölkerung gilt folgendes:

a) Im Gebiet ostwärts der Marchlinie (Linie Göding -

Ungarisch Hradisch - Kremsier - Olmütz einschließlich

dieser Städte) ist bereits jetzt im Einvernehmen mit

den zuständigen Parteidienststellen die freiwillige

Abwanderung insoweit zu fördern, als es sich um alte

oder gebrechliche Personen, werdende Mütter und

Mütter mit Kleinkindern (bis zu l0 Jahren) handelt,

die nicht im Arbeitseinsatz stehen und die Möglichkeit

haben, bei Verwandten oder Bekannten anderenorts

unterzukommen.

b)

Westlich der Marchlinie wird der freiwilligen

Abwanderung
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Abwanderung des zu a) genannten Personenkreises nichts

in den Weg gelegt. Ausgenommen sind jedoch Angehörige

von führenden oder leitenden Personen. Die Rückführung

dieser Angehörigen erfolgt erst im Rahmen einer

befohlenen Evakuierung.

13)

Hinsichtlich der Evakuierung der deutschen Zivilbevölke-

rung gilt folgendes:

Ob und wann die verbliebene deutsche Bevölkerung - mit

Ausnahme der kampffähigen Männer zwischen dem l6. und

60. Jahr, jedoch unter Einbeziehung der von mir bestimm-

ten Fach- und Schlüsselkräfte - zu evakuieren ist,

wird nach Fühlungnahme mit den beteiligten Gauleitern

von mir angeordnet. Die Durchführung der Evakuierung

obliegt den zuständigen Parteidienststellen. Die Mit-

wirkung der zivilen Verwaltung (Bereitstellung von

Transportmitteln, Unterkünften, Verpflegung, ärztlicher

Versorgung u.a.) wird von der "Leitstelle Ost" ge-

steuert, welche die grundsätzlichen Weisungen über

SS-Standartenführer Fischer in seiner Eigenschaft als

Stabsführer des Beauftragten des Reichskommissars

für die Festigung deutschen Volkstums erhält. Den

Aufnahmeraum für die zu evakuierende Bevölkerung werde

ich jeweils bekanntgeben.

14)

Eine Evakuierung von Protektoratsangehörigen ist

- abgesehen von bestimmten Fach- und Schlüsselkräften

der Rüstungsindustrie und Kräften der autonomen Polizei -

nicht in Aussicht genommen. Dagegen kann nach beendeter

Evakuierung der deutschen Bevölkerung die freiwillige

Abwanderung der Protektoratsangehörigen geduldet und

in geeigneten Fällen gefördert werden. Tschechische

Aktivisten (VAD, Jugendkuratorium usw.) und solche

reichstreue tschechische Bedienstete, die sich inner-

halb der Notverwaltung bewährt haben, können die Zu-

sicherung erhalten, daß sie zu gegebener Zeit rück-

geführt werden.

15)
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15)

Die Evakuierung aus den Festungen im Protektorat

(vorläufig Brünn und Olmütz) wird besonders geregelt.

16)

ist über-

wiegend abgeschlossen. Inwieweit das an sich nur für

den Fall innerer Unruhen vorgesehene Stützpunkt- und

Betreuungssystem auch bei Feindannäherung zur Samm-

lung der deutschen Bevölkerung oder - bei überraschen-

dem Feindeinbruch - zu deren vorläufigem Schutz ver-

wendbar ist, wird noch bekanntgegeben.

Prag, den 9. Februar 1945.

tmig

Deutscher Staatsminister

für Böhmen und Mähren

x) Erlaß v. 13.12.1944 - St.M. 625/44 gRs und

1

v. 27. 1.1945 - St.M. 20/45/625/44 g



NurfürdenDienstgebrauch!

TRUPPENMERKBLATT

für den Aufenthalt im Protektorat Böhmen und Mähren

Jeder Kommandeur einer in das Protektorat verlegten Truppen■inheit hat, um eine Schädigung von

Reichsinteressen aus Unkenntnis der politischen Zusammenhänge in Böhmen und Mähren zu ver-

meiden, folgendes zur Kenntnis zu nehmen und bei der Befehlsgebung an die Truppe zu berück-

sichtigen:

1. Böhmen und Mähren — uraltes Reichsland - ist 1939 auf friedlichem Wege Bestandteil des

Großdeutschen Reiches geworden und dementsprechend Inl a n d. Der Führer hat dem Protek-

torat eine autonome Verwaltung zugestanden, deren Anordnungen für Deutsche und Tschechen in

gleicher Weise verbindlich sind.

2. Reichsaufsicht über die autonome Verwaltung und oberste Steuerung der reichseigenen Verwal-

tungliegenbeim DeutschenStaatsministerfürBöhmenundMähren (Dienst-

sitz: Prag, Czerninpalais, Tel. 093). Oberster Vertreter der Wehrmacht im Protektorat ist der

Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen

u n d M ä h r e n (Dienstsitz: Prag, Platz der Wehrmacht, Tel. 098).

3. Die a u t o n o m e Verwaltung gliedert sich im wesentlichen wie folgt:

Staatspräsident,

8 Ministerien,

Landesbehörde Böhmen in Prag und Landesbehörde Mähren in Brünn.

Bezirksbehörden.

An der Spitze der Landesbehörde steht der Landespräsident. (Ständiger Vertreter: Der deutsche

Landesvizepräsident). Leiter der Bezirksbehörde, deren Gebietsbereich ungefähr dem eines Land-

rats im übrigen Reichsgebiet entspricht, ist der Bezirkshauptmann, der Deutscher oder Tscheche

sein kann. Die deutschen Belange innerhalb der autonomen Verwaltung werden in Form der

Reichsauftragsverwaltung von deutschen Beamten wahrgenommen. Daneben stehen die Ober-

landräte in Pilsen, Budweis, Königgrätz, Iglau, Brünn und Mährisch-Ostrau als unmittelbare

Inspekteure des Deutschen Staatsministers.

4.Das Protektorat gehört auch zoll- und währungsmäßig zum Inland und bildet einen äußerst

wichtigen Bestandteil der deutschen Kriegswirtschaft. Auf dem Gebiet

der Wirtschaft und Ernährung gelten entsprechende Kriegsbestimmungen wie im übrigen Reichs-

gebiet. Schleich- und Schwarzhandel werden unnachsichtlich bestraft. Eingriffe in das Wirtschafts-

leben gefährden die Höchstleistung des Protektorats für die deutsche Rüstung und haben daher

unter allen Umständen zu unterbleiben.
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5. Die T s c h e c h e n sind als Protektoratsangehörige Inländer besonderer Art und haben im wesent-

lichen dieselben Rechte und Pflichten wie deutsche Staatsangehörige. Die tschechische Bevölke-

rung arbeitet fleißig für die deutsche Kriègswirtschaft, steht aber politisch stärkstens unter dem

Einfluß des Feindes. Letzterer Tatsache muß im Umgang mit jedem Tschechen stets Rechnung

getragen werden, auch wenn er einen rein deutschen Familiennamen trägt, die deutsche Sprache

fließend beherrscht und sich loyal gibt. Mißtrauen und stärkste Zurückhaltung gegenüber der

tschechischen Bevölkerung, vor allem Frauen und Mädchen gegenüber, sind deshalb geboten.

Anderseits ist Überheblichkeit fehl am Platze.

6. Gemäß Führerbefehl ist die Verbringung von Kriegsgefangenen und fremdvölkischem

Wehrmachtgefolge in das Protektorat verboten. Wo vorübergehend in Ausnahmefällen die unab-

weisbare Notwendigkeit einer Mitnahme von Hilfswilligen und Kriegsgefangenen besteht, sind

diese sofort zu kasernieren und von jeder Berührung mit der tschechischen Bevölkerung abzu-

schließen.

7. Neu im Protektorat eintreffende Truppeneinheiten haben bestimmungsgemäß sofort Truppen-

stärke, Dauer des Aufenthaltes, Marschziel an den Standortältesten und, soweit ein solcher nicht

vorhanden ist, an den Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen und

Mähren (Prag, Telefon 098/1300) zu melden.

8. Anforderungen an den zi vil e n S e k t o r sind grundsätzlich an den örtlich zuständigen Bezirks-

hauptmann- Reichsauftragsverwaltung zu richten. Eigenmächtige und willkürliche Maßnahmen

sind strengstens untersagt.

Soweit in Fällen dringenden, mengenmäßig unerheblichen Bedarfs Maßnahmen nach dem Reichs-

leistungsgesetz von der Truppe s el b s t durchgeführt werden (z. B. Beschlagnahmen, Requirie-

rungen, Einquartierung), ist die Genehmigung der Standortkommandantur (des Standortältesten)

einzuholen.

9. Verstöß e gegen die politische und kriegswirtschaftliche Ordnung im Protektorat sowie Ver-

stöße gegen die Anordnungen des Wehrmachtbevollmächtigten und Befehlshabers im Wehrkreis

Böhmen und Mähren als territorialen Befehlshabers werden schärfstens geahndet.

Vorstehendes Merkblatt ist zur Belehrung der Truppe zu verwenden und verbleibt unter Verschluß

des Einheitsführers.

Prag, am 9. August 1944.

Der Deutsche Staatsminister

Der Wehrmachtbevollmächtigte und Befehlshaber

für Böhmen und Mähren

im Wehrkreis Böhmen und Mähren

gez. Frank

gez. Toussaint

4-Obergruppenführer

General der Infanterie



Der Deutsche Staatsminister
für Böhmen und Mähren
Prag IV, den
9. Februar 1945.
Fernsprechanschluß Prag 093
Nr.I 2- 7688/100 g
094
Beheim
Es wird gebeten, diesas Geschäftszeichen und den
Gegonstand bei welteren Schreiben anzugeben.
Schuellbrief
An
die Abteilungen (einschliesslich zugeordnete Dienststellen)
die Oberlandräte - Inspekteure
das Vermögensamt beim Deutschen Staatsministerium
das Zentralbauamt beim Deutschen Staatsministerium
den Befehlshaber der Ordnungspolizei
den Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD
den Beauftragten des Reichskommissars für die Festigung
Deutschen Volkstums
den Beauftragten des Deutschen Staatsministers für Böhmen und
Mähren für den Stellungsbau
den Generalreferenten für den überörtlichen Luftschutz
die Leitstelle Ost
die deutschen Leiter und Präsidialchefs in autonomen Zentral-
behörden
die Landespräsidenten - Reichsauftragsverwaltung in Prag und
Brünn
(mit Mehrabdrucken für die nachgeordneten Dienststellen
mit Reichsauftragsverwaltung)
den Oberfinanzpräsidenten
den Kurator der Deutschen Wissenschaftlichen Hochschulen Prag
den Kurator der deutschen Technischen Hochschule Brünn
Nachrichtlich an:
das Büro des Reichsprotektors in Böhmen und Mähren
die Parteiverbindungsstelle in Böhmen und Mähren
die Heeresgruppe Mitte
den Wehrmachtbevollmächtigten beim Deutschen Staatsminister
für Böhmen und Mähren und Befehlshaber im Wehrkreis Böhmen
und Mähren
den Befehlshaber der Wafren-i! Böhmen und Mähren
den Verbindungsführer des Höheren Reichsarbeitsdienstführers
beim Deutschen Staatsminister für Böhmen und Mähren
den Vertreter des Auswärtigen Amtes beim Reichsprotektor in
Böhmen und Mähren
die OT-Einsatzgruppe VII
(jeweils persönliche Anschrift mit dem Zusatz oViA.)
Betr:
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Betrifft: "Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung"

Hiermit übersende ich die "Richtlinien für den Fall von Feind-

bedrohung"zur Kenntnis und weiteren Veranlassung, Den "Richt-

linien" kommt besondere Bedeutung zu. Es sind deshalb Über-

stücke für Ihren persönlichen Gebrauch beigefügt. Weitere Über-

stücke können angefordert werden. Ich erwarte, daß alle verant-

wortlichen Bediensteten sich mit dem Inhalt der "Richtlinien"

auf das genaueste _vertraut machen.

Zu Zifrer l2, Buchst. b der "Richtlinien" bemerke ich, daß als

führende oder leitende Personen im Bereich der zivilen Verwal-

tung die Behördenleiter und deren Stellvertreter sowie - unab

hängig von der Dienststellung - die Beamten der Reichsbesoldungs-

gruppe A 2 b und höher und die Angestellten TOA II und höher an-

zusehen sind. Ich ersuche, mir bis zum 20.2.l945 ein Verzeichnis

der in Frage kommenden Angehörigen vorzulegen, aus dem Name,

Wohnung und Lebensalter ersichtlich sein müssen.

Zusatz bei Befehlshaber der Ordnungspolizei, Befehlshaber der

Sicherheitspolizei und des SD und Befehlshaber der Waffen-jn:

Bis zum l3.2.l945 sehe ich Ihren Vorschlägen entgegen, welche

Offiziere, Führer und Bedienstete Ihres Geschäftsbereichs als

führende oder leitende Personen im Sinne der Ziffer l2, Buchst.b

der "Richtlinien" anzusehen sind.

Zusatz bei der Parteiverbindungsstelle:

Unter Bezugnahme auf die Besprechung mit Oberbereichsleiter Walter

bitte ich, die beteiligten Gauleiter zu verständigen. Ich würde

es begrüßen, wenn die vom Standpunkt der Partei erforderlichen

Anordnungen baldigst erlassen würden, damit in den Fragen der

freiwilligen Abwanderung und Evakuierung allseitig völlige Klar-

heit besteht. Auf die Notwendigkeit, den Kreis der führenden oder

leitenden Personen auch im Bereich der Partei zu bestimmen, darf

ich hinweisen. Für nachrichtliche Verständigung wäre ich

dankbar.



Zusatz bei Wehrmachtbevollmächtigten, Verbindungsführer des Höhere

Reichsarbeitsdienstführers und OT-Einsatzgruppe VII:

Ich bitte,für Ihren Geschäftsbereich hinsichtlich der freiwilligen

Abwanderung und Evakuierung entsprechende Anordnungen zu erlassen

und mir mitzuteilen. Insbesondere,bitte ich mich zu verständigen,

welche Offiziere, Führer und Beamte von Ihnen als führende oder

leitende Personen bestimnt worden sind.

Zusatz bei Abteilung V, VI, VIII und IX:

Gemäß Ziffer ll der "Richtlinien" ist sofort unter Vorlage des

dort. ARLZ-Planes mitzuteilen, in welchem Umfange eine Mitwirkung

der allgemeinen und inneren Verwaltung bei der Durchführung der

ARLZ-Maßnahmen erforderlich erscheint.

gez. F r a n k

Beglaubigt:

Yolmmailer

Angestellte.
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Dor Deutsche Staatsminister

Prag,don 22,Fobruar 1945.

für Böhmen und Mähren

I/2 7617/152 g

Ministeramt

Geheim

Eing.:

2 6. FEB. 1945

An

die Abteilungen / einschlioßlich zugcordnoter Dienststellen

dio Oberlandräte - Inspckteure

das Vormögonsamt boim Doutschen Staatsministerium

das Zentralbauamt boim Doutschcn Staatsministorium

den Befehlshabor dur Ordnungspolizei

don Bofohlshaber dor Sicherheitspolizoi und des SD

den Boauftragten des Reichskommissars für dio Festigung

deutschon Volkstums

den Beauftragton des Doutschon Staatsministors für Böhmen und

Mähren für den Stcllungsbau

den Generalreferonten für don übcrörtliehen Luftschutz

die Leitstolle Ost

dic deutschen Leiter und Präsidialchofs in autonomon Zentral-

behörden

die Landospräsidonten- Roichsauftragsverwaltung in Prag und Brünn

mit Mchrabdrucken für die nachgeordneton Dienststellen mit

Reichsauftragsverwaltung

den Oberfinanzpräsidenten

den Kurator der Doutschon Wissonschaftlichen Hochschulen Prag

don Kuvator der Deutschen Technischen Hochschulo Brümn

Nachrichtlich an t

das Büro des Roichsprotektors in Böhmcn und Mähren

/ jeweils persönlicne Anschrift mit dem Zusatz oViA./

St.M.B-11e/45
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Betr.i

ARLZ - Maßnahmen.

Bezugs

Erlass vom 9.2.1945 - I 2 - 7688/100 g -

" Richtlinien für den Fall von Feindbedrohung " ,

In Ausführung von Ziff. ll Satz 1 dor " Richtlinion "

ordne ich zur Auflockorung , Räumung , Lähmung und Zorstörung

im innerdienstlichen Betrieb der zivilen Verwaltung folgendes

an 

I.

Allgemeines

Die ARLZ - Maßnahmon erstrecken sich auf alle Gegen-

stände ( Akten, Karten, Karteien, Geräte , Apparate, Maschi-

ncn usw. ) , dorcn Verlust für die Verwaltung oder die Ver-

teidigung dos Rciches von erhcblichem Nachteil oder deren

Bositz für den Feind von Vorteil sein könnto. Es unterlie-

gen daher grundsätzlich der i

1.) Auflockorung_ Gcgenstände, die zur laufondon Amts-

führung bei den Dienststellen nicht unbedingt bonötigt

werden odcr in mchrfacher Ausfertigung vorliegen ( z.B.

Bevölkerungskarteion ) und daher bercits jetzt in mög-

lichst unauffälliger Weise ( z.B. aus Luftschutzgründen)

an einen andoren Ort verbracht werden können. Da im

Falle oiner etwaigen Räunung Transportmittel nur in

äußerst baschränktem Maße zur Verfügung stohon werden.

ist weitestgohend aufzulockern.

2.) Räunungs

52381
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2.) Räumung: Gugenstände, dic nicht in die Auflockurung

einbazogen werden können,weil sie zur Weitorführwng der

Verwaltung erfordorlich sind, und im Räumungsialle we-

gen ihros Wertos oder ihrer Uncrsetzlichkeit möglichot

nicht zürstört werden sollen.

3.) Lähmungt Dicse Maßnahne wird im Bohördonbtrieb nur

veroinzolt in Betracht komnen. In solchen Fällen ist

ungohond moino Weisung oinzuholon,

4.) Zerstörungt Gogonstände, die nioht mahr rückgeführt

werden könnon, dcn Feinde jedoch untor keinen Unständon

in dio Hand fallon dürfon.

II. Planungi

1.) Für jede Behörde, Dicnststelle usw. ist - sowcit ARLZ-

Maßnahmen orfordcrlich sind - umgehend ein ARLZ-Plan

aufzustellen, Dies gilt euch für solche Stellon der

zivilon Verwaltung, die iu dicsen Erlaß bezw. in dem

als Anlago beigefügten Grundplan nicht eusdrücklich

genannt sind. Der Grundplan ist hinsichtlich der Form

bindond, bezüglich der Benennung von Gegenständen

Richtlinie, In Zweifelsfällen cntscheidet die vorgo-

setzte - reichs.igene odcr deutsch goleitgte - Dionst-

stelle oder Aufsichtsbehördc.

Aus den ARLZ-Plan muß klar ersichtlich sein :

a) as

an Gogonständen von don cinzeln:n Maßnahmen

ergriffen wird,

b) Wer

die MeBnahmen vorbereitet, euslöst und durch-

führt,

Wann
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c) Vann

die Durchführung zu orfolgen hat odor erfolgt

ist ( sofort, auf Gäumungsbefehl, an …….…….),

d Wie

die Maßnahme durchzuführen ist ( Transport

mit Bahn, Lastwagen, Sonderboten usw.),

e) Wohin d

die Gegenstände , falls nicht Zcrstörung (

mung ) vorgesehen ist, verbracht werden.

2.) Dic Aufstcllung des ARLZ-Planes obliogt :

a) bei den Protektoratezentralbahörden den Leitorn der

Reichsauftragsverweltung, sonet den von don zustän-

digen Abteilungsleitern des Deutschcn Staatsnini-

storiums ernannten Beauftragten,

b) bei don Landesbchörden und der Landosselbstverwal-

tung den Landosvizepräsidenten,

c) bei den politischen Behördon I. Instanz und der Be-

zirksselbatvorwaltung den Bezirkshauptmänncrn (Pri-

mator bezw. Oberbürgermeistorn ) - Roichsauftrags-

verweltung. Die Bezirkshauptmänner - Roiohsauftrags-

verwaltung sind auch für die ARLZ-Planung in den Ge

meinden ihres Bezirkes zuständig,

d) bei den nachgcordneten reichseigenen oder Protekto-

ratsfachbehörden den doutschon Behördenleitern,

sonst den Beauftragten, die von den untor Buchsta-

be a) bezeichnoten Personen bestimmt worden sind ,

e) bei reichseigenon oder autonomen Dienststellen,An-

stalton und Einrichtungen, die nicht unter die Buch-

staben a) - d) fallen, den doutschen Leitern, sonst

den unter Buchstabe a) genannten Porsonon,

tal

III,

52380
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III. Durchführung!

A. Auflockerungt

l.) Die Auflockerung; ist ab sofort möglichst unuuffällig

durchzuführen. Die politischen Bezirkc Klattau und

Teus eind als Auffenggebicto ausgenommon, In den b-

nachbarten politischen Bozirken Pilsen, Krelowitz,

Schüttenhozen, Strakonitz und Pisuk urfolgt dio

Auflockorung orst au: besondore Anordnunt•

2.) Die Auflockorwngsgüter sind - vorbehaltlich von mir

genehmigter Abveichungen - in die Aufsangbozirke

Klattau und Teus zu verbringon, und zwar Guhen die

Gütor :

allor Bahörd va und Dienststellen ,

a) soweit es sich um Vorschlußsachon ( g - wnd

gRs-Sachon)handolt, an den Buzirkshaupt-

a

mann - Rcichsauftregsverwaltung in Taus,

wo füe die notwendige Sichorung Sorge gotra-

gen wird,

b) soweit es sich un entbchrliche Buchungs-

maschinen, Schreibmaschinon, Reoheamasehi-

nen, Rundfunk- und sonstige vichiige Ge-

räte wid Apparate handelt, ncch

Schloß Kauthin Kauth, Baz. Taus,

Bahnstation Kauth,

der allgeneinen und ineren Vewvaltwng, dor

Ladesselustverwaltung und Bosi:ksselbstver-

waltwig nech

Schloß
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Schloß Unter-Lukawitz in Unter-Lukawitz,

Bez,Klattau, Bahastation Pschostitz,

der Wirtschafts- und Arbeitsverwaltung, sowie

Porstverwaltung nach

Schloß Ellischau in Elliechau, Bez. Klattau,

Behnstation Kollinetz,

der Finenzverwaltung nach

Schloß Luschan in Luschan, Bez,Klattau,

Bahnetation Luschan,

3.) Die Verpackung der Güter hat nach sachgebietsmässiger

Zusammengehörigkeit zu erfolgen. Ein Verzeiohnis (Stück-

zahl und Sachgebiet - z.B. 20 Ordner betr, Brückenbau-

unterlagen ) ist in jeder Verpackung obenauf zu logen.

An der Varpackung muß noben der Bezeichnung der Behörde,

der das Auflockerungsgut gehört, eine sehlagwortartige

Bezeichnung dos Inhalts ( z,B, Arzneimittel ), bei Ak-

ten eine dem jeweiligon Aktenplan entsprechende Bezeich-

nung des Sachgebietes angebrecht sein ( z.B. Bez,Beh,

Zlin - A I b).

4.) Zu den Legerstellen des Auflockerungsgutes sind Kräfte

beordert, dic dio ankommenden Güter in Empfang nehmen,

für ihre sachgemässe Legerung sorgen und die weitere

Vorwahrung übernehnen,

5.) Eine zeitweilige Entnehme vcn Akten und Gegenständen

aus dem Auflockorungsgut ist nicht möglich.

2

6.) Für die Auflockerung sind die in II Ziff. 2 genennten

Personen veraitwortlich.

B. Räumungs
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B. Räumungt

1.) Die in II Ziff. 2 genennten Porsonen haben sozort

Vorsorge zu troffen, daß das Räumungsgut zusemjenge

stellt und griffbereit gahalten wird und das notwen-

dige Verpackun sncterial zur Hand ist. Sie teilon

zwecks Sichorstellung des Transportraums uid Betriobs-

stoffs dem Bezizkshauptmann - Reichsauftragsverwal-

tung, in den Städten mit eigenem Statut den Primctor

bezw. dem Oberbürgermeister - Reichsauftragnverzel-

tung mit, welchen Umfang und welches Gewicht das

von ihnen zusammcigestellte Räunungsgut etva heben virc.

2.) Der Bezirkshauptnant - Roichsauftrageverwaltung , in

don Städten mit eigonem Statut der Primator bezd, der

Oberbürgerneister- Reichsauftragsvorwaltung, hat für

das gesante in seinem Bezirk anfallende Räunungsgut

a) den odor die Transportbegleiter zu bestimen und

in seine ( ihre ) Aufgaben einzuveisen,

b) die erfo:de:lichen Transportmittel und Betriebs-

stoffe beraizuhelten,

c) die Räumung durchzuführon und die hierzu notwendi-

gen Weisungen zu erteilon.

3.) Die Räumung wird nach Ziff. 9 der " Richtlinien " vom

9.2.l945 nur von mir oder - falls ich nicht erreich-

bar bin - von zuständigen Oberlandrat - Inspekteur

befohlen.

4.) In welchen Verbringun sort das Räumungsgut rückzu-

führen ist , kann in: voreus nicht festgelegt werden,

dadie
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da die Richtung der Rückführung von der jeveiligon

militärischen Lage abhärzt . In dem Räumungsbefehl

wird deshalb stets angegeben werden, in welohe Rick-

tung und bis zu welcher Entfernung das Räumungsgut

rückzuführen ist. Den Verbringungsort bestimmt nach

Empfang des Räumungsbefehls der für die Durchfüh-

rung der Räunung Verantwortliche  B Ziff. 2 ) .

Als Verbringungsort ist in der Regel der in der

befohlenen Richtung und ungefähren Entfernung lie-

gende Sitz eines Bezirkshauptmanns - Reichsauftrags-

verwaltung festzusetzen.

C. Zerstörungi

1.) Die in II Ziff. 2 genannten Personen heben sofort

Vorsorge zu treffen, daß die zu zerstörenden Gogen-

stände griffbereit_aufbewahrt werdon bezw. ihnen

jederzeit zugänglich sind. Es ist darauf Bedacht

zu nahmen, daß die Zerstörungsmaßnahmen in kürzestev

Frist durchgeführt vürden müssen, grössere Aktenmeng

z.B. abor nur schlecht brennen. Verbrennungsmittel

( Benzin, Petroleum, Holz, Stroh usw.) sind deshalb

gosichert bereitzustollen.

2.) Soweit Räumungsgut nicht mehr rechtzeitig abtrans-

portiert werden kann, ist es nit den zur Zerstörung

vorgesehonen Gegenständen zu vernichten,

3.) Die Zerstörung wird ausgelöst

-

a) durch

52378
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c) durch Räumungsbefehl ohne wciteres ,

b) in der Kampfzone außorden durch Befehl dee Ober

befehlshebers der Hueresgruppe.

4.) Pür die Durchführung dor Zerstörung sind die in

II Ziff. 2 genennten Porsonon verantwortlich.

gez. F r a n k .

Boglaubigt:

4oel2.

Angestellte.
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